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Bundesrat: Zustimmung zum Zweiten Gesetz zur Änderung der AO und des 

EGAO 

Am 23.06.2022 hatte der Bundestag den Regierungsentwurf eines Zweiten Ge-

setzes zur Änderung der AO und des EGAO im Wesentlichen unverändert be-

schlossen. Das Gesetz regelt den steuerlichen Zinssatz für Nachforderungs- und 

Erstattungszinsen gem. § 233a und § 238 Abs. 1 Satz 1 AO rückwirkend für Ver-

zinsungszeiträume ab 01.01.2019 neu. Vor dem Hintergrund der angekündigten 

Zinserhöhung seitens der EZB wurde lediglich die Evaluationsregelung (§  238 

Abs. 1c AO-neu) angepasst. Die Evaluierung soll nun wenigstens alle zwei (statt 

alle drei) Jahre und erstmalig spätestens zum 01.01.2024 (statt bisher spätestens 

zum 01.01.2026) erfolgen (vgl. TAX WEEKLY # 21/2022). 

Erwartungsgemäß hat nun auch der Bundesrat in seiner heutigen Sitzung am 

08.07.2022 dem Gesetzentwurf zugestimmt.  

 

BMF und BMJ: Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz 

Am 29.06.2022 haben der Bundesfinanzminister und der Bundesjustizminister die 

Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz mit Regelungen im Gesellschafts-

recht, Kapitalmarktrecht und Steuerrecht vorgestellt. Deutschland stehe vor der 

gewaltigen Aufgabe, den digitalen Wandel und die Transformation hin zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft zu gestalten. Dies könne nur gelingen, wenn neben 

den umfangreichen öffentlichen Mitteln, die der Staat bereitstellt, auch ausrei-

chend privates Kapital mobilisiert werden könne. Ziel sei es daher, den Kapital-

markt noch leistungsfähiger aufzustellen und den deutschen Finanzstandort at-

traktiver zu gestalten. Durch verschiedene steuerrechtliche, kapitalmarkt- und ge-

sellschaftsrechtliche Maßnahmen soll die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen 

verbessert werden und der Kapitalmarktzugang für Unternehmen, insbesondere 

Start-ups, Wachstumsunternehmen und KMUs erleichtert werden.  

Die steuerlichen Vorschläge haben zwei Zielrichtungen. Zum einen soll die Ak-

tien- und Vermögensanlage attraktiver werden, insbesondere durch die Förde-

rung von Aktiensparen. Hierzu sind folgende Maßnahmen angedacht: 

 Einführung eines Freibetrags für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der 

Veräußerung von Aktien und von Aktienfondsanteilen.  

 Abschaffung des gesonderten Verlustverrechnungskreis für Aktienveräuße-

rungsverluste. 

 Wesentliche Vereinfachung im Abgeltungsverfahren durch gleichzeitige Auf-

hebung des gesonderten Verlustverrechnungskreises für Verluste aus Ter-

mingeschäften und aus Forderungsausfällen im Privatvermögen. 

 Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds im Rahmen 

des unionsrechtlich Zulässigen. 

Zum anderen legt das Eckpunktepapier den zweiten steuerlichen Schwerpunkt 

auf eine Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter-
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kapitalbeteiligung und eine stärkere Teilhabe der Arbeitnehmer am Erfolg des 

Unternehmens. Hierzu sind folgende Maßnahmen angedacht: 

 Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in § 3 Nr. 39 

EStG von € 1.440 auf € 5.000 und Einführung von Begleitregelungen zur Ge-

währleistung der zweckgerechten Wirkung dieser Vorschriften. 

 Ausweitung der Vorschriften zur aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten 

Vorteile aus Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern in § 19a EStG. Dadurch soll insbesondere die Gewährung von Unter-

nehmensanteilen als Vergütungsbestandteil für die Unternehmen und deren 

Beschäftigte attraktiver werden. 

 Erhöhung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der Anlage vermögenswirksamer 

Leistungen in Vermögensbeteiligungen und Erweiterung des Kreises der Zu-

lageberechtigten. Dadurch sollen für alle Arbeitnehmer attraktive Bedingungen 

für einen Vermögensaufbau geschaffen und auch Arbeitnehmergruppen er-

reicht werden, deren Arbeitgeber üblicherweise keine Mitarbeiterkapitalbeteili-

gungen anbieten. 

BMF und BMJ betonten allerdings auch, dass sich das Maßnahmenpaket noch in 

der politischen Diskussion befindet und ein konkreter Gesetzentwurf zu den Ein-

zelheiten und technischen Aspekten der verschiedenen Maßnahmen noch nicht 

vorliegt. Insbesondere ist unklar, ob die Eckpunkte mit den Partnern aus der Am-

pelkoalition bereits besprochen wurden oder es sich bisher nur um eine Initiative 

zweier von der FDP geführter Ministerien handelt. In letzterem Fall ist mit erhebli-

chem Gegenwind zu einzelnen Maßnahmen zu rechnen. 

Das Gesetz soll nach den Vorstellungen von BMF und BMJ in der ersten Hälfte 

der Legislaturperiode (d. h. bis Herbst 2023) in Kraft treten, damit die Maßnah-

men sowohl der Wirtschaft, den Mitarbeitern als auch den Sparerinnen und Spa-

rern zügig zu Gute kommen können. 

 

BMF: Referentenentwurf einer neuen Funktionsverlagerungsverordnung 

veröffentlicht 

Am 05.07.2022 hat das BMF den Referentenentwurf einer neuen Funktionsverla-

gerungsverordnung („FVerlV-E“) veröffentlicht. Durch die Anpassungen der Re-

gelungen zum Fremdvergleichsgrundsatz in § 1 AStG an die aktuellen OECD-

Verrechnungspreisleitlinien im Rahmen des Abzugsteuerentlastungsmodernisie-

rungsgesetzes (AbzStEntModG) wurden die Bestimmungen zu Funktionsverlage-

rungen modifiziert und in den neuen § 1 Abs. 3b AStG überführt. Daraus resultie-

ren Blindverweise in der bisherigen Funktionsverlagerungsverordnung. Teilweise 

wurden Verweise auch obsolet. Zudem stehen stellenweise Regelungen der 

Funktionsverlagerungsverordnung nicht mehr im Einklang mit dem Gesetz. 

Gemäß Referentenentwurf soll sich die neue Verordnung daher im Wesentlichen 

an der aktuellen Funktionsverlagerungsverordnung orientieren und nicht über 

diese hinausgehen. Zudem sollen sprachliche Ungenauigkeiten der bisherigen 
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Verordnung klargestellt werden. Dennoch beinhaltet der Referentenentwurf stel-

lenweise auch Verschärfungen insbesondere in Bezug auf den Tatbestand einer 

Funktionsverlagerung und die Nachweispflichten des Steuerpflichtigen.  

So wird in § 1 FVerlV-E die Definition der Funktionsverlagerung an die Neufas-

sung des § 1 Abs. 3b AStG angepasst. Die Tatbestandsvoraussetzungen für 

Funktionsverlagerungen werden aber nun derart neu definiert, dass eine Funktion 

einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken sowie der gegebenenfalls 

mitübertragenen oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile 

ganz oder teilweise übertragen oder überlassen wird (§ 1 FVerlV-E). Fraglich ist, 

weshalb der Verordnungsgeber hier ein „gegebenenfalls“ ergänzt, denn ohne ei-

ne solche Übertragung oder Überlassung liegt laut § 1 Abs. 3b AStG keine Funk-

tionsverlagerung vor. Weiterhin erstaunt das neue „teilweise“. Aus der gesetzli-

chen Änderung im § 1 Abs. 3b AStG ergeben sich solche Ausweitungen des Tat-

bestands einer Funktionsverlagerung jedenfalls nicht. Aus der bisherigen kausa-

len Bedingung „damit das übernehmende Unternehmen eine Funktion ausüben 

kann, die bisher von dem verlagernden Unternehmen ausgeübt worden ist, und 

dadurch die Ausübung der betreffenden Funktion durch das verlagernde Unter-

nehmen eingeschränkt wird“ wurde ein „so dass das übernehmende Unterneh-

men diese Funktion ausüben oder eine bestehende Funktion ausweiten kann“. 

Fraglich ist, weshalb der Verordnungsgeber die Einschränkung der Funktion beim 

Abgebenden aus dem Tatbestand herausnehmen will und weshalb er eine Aus-

weitung einer bestehenden Funktion beim Aufnehmenden nun zu einer Funkti-

onsverlagerung erheben will. In der Praxis helfen kann dann wohl nur ein Heran-

ziehen von § 1 Abs. 5 FVerlV-E, welcher eine Ausnahme von der Funktionsverla-

gerung vorsieht, falls es innerhalb von fünf Jahren zu keiner Funktionseinschrän-

kung beim verlagernden Unternehmen kommt. Auch hier kommt es aber zu einer 

Verschärfung: So soll der Steuerpflichtige nun nachweisen (aktuell: glaubhaft 

machen), dass die Einschränkung einer Funktion nicht in unmittelbarem wirt-

schaftlichen Zusammenhang mit der Funktionsverlagerung steht.  

In § 2 FVerlV-E sind nun Regelungen zum Wert des Transferpakets enthalten. 

Statt auf „Gewinnpotenziale“ soll nun auf den in der Unternehmensbewertung üb-

lichen Begriff der „finanziellen Überschüsse“ abgestellt werden. Weiter sollen nun 

explizit auch Steuereffekte bei der Ermittlung des Einigungsbereichs berücksich-

tigt werden. 

Gestrichen wird § 4 Abs. 2 FVerlV, wonach auf Antrag des Steuerpflichtigen von 

einer Nutzungsüberlassung auszugehen ist, wenn Zweifel bestehen, ob hinsicht-

lich des Transferpakets oder einzelner Teile eine Übertragung oder eine Nut-

zungsüberlassung anzunehmen ist. Gemäß Begründung des Referentenentwurfs 

wird die Regelung mangels konkreten Regelungsgehalts nicht mehr benötigt. Die 

dort bislang angesprochenen Zweifelsfälle sind durch die zutreffende Anwendung 

des übrigen geltenden Steuerrechts zuverlässig geregelt. Aus praktischer Sicht 

ist der Wegfall der eindeutigen Regelung bedauerlich. 

Die Bemessung des funktions- und risikoadäquaten Zuschlags bei Ermittlung des 

Kapitalisierungszinssatzes soll nun nicht mehr unter Berücksichtigung der in ver-

gleichbaren Fällen jeweils unternehmensüblichen Risikobeurteilung für sowohl 



 

 
Seite 4 von 10 

 

# 23 
08.07.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

das übernehmende als auch das verlagernde Unternehmen erfolgen, sondern 

unter Berücksichtigung der jeweils zur Risikobeurteilung relevanten Umstände in 

vergleichbaren Fällen zwischen fremden Dritten (§ 4 FVerlV-E). Laut Begründung 

des Referentenentwurfs handelt es sich dabei um eine Klarstellung, die heraus-

stellen soll, dass sich der anzuwendende Risikozuschlag nicht nur auf „unter-

nehmensübliche“ Vergleichsparameter bezieht, sondern einen Transaktionsbe-

zug aufweisen muss, den auch fremde Dritte in ihre Überlegungen einbeziehen 

würden, sodass der Risikozuschlag „marktüblich“ ist.  

Auch die Regelungen zum Kapitalisierungszeitraum (§ 5 FVerlV-E) enthalten da-

hingehend eine Verschärfung, dass ein unbegrenzter Kapitalisierungszeitraum zu 

Grunde zu legen ist, es sei denn der Steuerpflichtige weist Gründe für einen be-

stimmten, von den Umständen der Funktionsausübung abhängigen Kapitalisie-

rungszeitraum nach (aktuell: glaubhaft machen). 

Auch die Regelungen zu Schadensersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsan-

sprüchen (§ 7 FVerlV-E) enthalten eine Verschärfung: So soll der Steuerpflichtige 

nun nachweisen (aktuell: glaubhaft machen), dass keine wesentlichen immateri-

ellen Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile übertragen oder zur Nutzung über-

lassen worden sind, es sei denn, die Übertragung oder Überlassung ist zwingen-

de Folge von Ansprüchen im Sinne des Satzes 1. 

Gemäß § 9 FVerlV-E soll die Verordnung erstmals auf Veranlagungszeiträume 

anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2021 beginnen. Ausweislich der Begrün-

dung zum Referentenentwurf soll sie Anwendung auf alle vollendeten Vorgänge 

(Funktionsverlagerungen) in Veranlagungszeiträumen finden, die nach dem 

31.12.2021 beginnen. Auf davor vollendete Funktionsverlagerungen findet die 

Verordnung in der zuvor geltenden Fassung Anwendung. Die Verordnung soll am 

Tag nach der Verkündung in Kraft treten (§ 10 FVerlV-E).  

 

BFH: Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft 

Mit Urteil vom 01.12.2021 (II R 44/18) hat der BFH entschieden, dass einer Ge-

sellschaft ein inländisches Grundstück i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG nur dann 

„gehört“, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach 

§ 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang aufgrund 

eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Er-

werbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist. Ein Grundstück ei-

ner Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur 

zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvor-

gangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat. 

Im Streitfall war die Klägerin und Revisionsbeklagte, eine GmbH & Co. KG, Al-

leingesellschafterin der X-AG. Bei Gründung im Jahr 1994 beteiligte sich die Klä-

gerin zunächst mit 99,97 % als Gründungsgesellschafterin und erwarb anschlie-

ßend im Rahmen einer Kapitalerhöhung noch weitere 0,02 % hinzu. Die X-AG 

erwarb anschließend Grundstücke. In 2002 erwarb die Klägerin die restlichen Ak-

tien und war ab dann zu 100 % an der X-AG beteiligt.  
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An der Klägerin war die A-KG als Kommanditistin zu 100 % beteiligt. In 2011 trat 

A die von ihm allein gehaltenen Anteile an der A-KG und deren Komplementärin 

(A-GmbH) an eine luxemburgische Personengesellschaft (A-S.e.c.s.) ab. Deren 

Gesellschaftsvermögen wiederum hielt allein A. Weiterer Gesellschafter der  

A-S.e.c.s. war eine Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Anteile 

ebenfalls von A gehalten wurden. In 2013 verkaufte die Klägerin 5,1 % der Antei-

le an der X-AG. Zudem wurde die A-KG in 2013 in eine KGaA deutschen Rechts 

umgewandelt.  

Das Finanzamt bejahte die Tatbestandsmäßigkeit nach § 1 Abs. 2a GrEStG a. F., 

widerrief aber später aufgrund der Vorgänge in 2013 die zunächst gewährte 

Steuerbefreiung nach § 6 GrEStG. 

Der BFH hat die Revision der Finanzverwaltung zurückgewiesen. Das Finanzge-

richt habe zu Recht erkannt, dass die Übertragung der Anteile im Jahre 2011 den 

Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. mangels Vorliegen von inländischem 

Grundbesitz nicht erfüllt. Maßgebend für die Zugehörigkeit eines Grundstücks i.S. 

des § 1 Abs. 2a GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft seien die in der Recht-

sprechung anerkannten Grundsätze der grunderwerbsteuerrechtlichen  

Zurechnung (vgl. BFH-Urteil vom 11.12.2014, II R 26/12, 402 , Rz. 18; 

Viskorf/Meßbacher-Hönsch, 20. Aufl., GrEStG, § 1 Rz. 736, 863; Pahlke, 

GrEStG, Kommentar, 6. Aufl., § 1 Rz. 277; Hofmann, GrEStG, Kommentar, 

11. Aufl., § 1 Rz. 98; Behrens in Behrens/Wachter, GrEStG, § 1 Rz. 330). Diese 

zu § 1 Abs. 3 GrEStG entwickelten Grundsätze gelten auch für § 1 Abs. 2a 

GrEStG. Das folge aus dem insoweit identischen Wortlaut und der systemati-

schen Stellung der Vorschriften zueinander. 

Diese Grundsätze sind auch bei mehrstöckigen Beteiligungen anzuwenden, bei 

denen eine Obergesellschaft an einer grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt ist. 

Ein Grundstück der Untergesellschaft ist der Obergesellschaft danach grunder-

werbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst es auf-

grund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat. Aus 

dem Regelungszweck des § 1 Abs. 2a GrEStG, wie auch aus den §§ 1 Abs. 2b 

bis 3a GrEStG folgt, dass hierzu die jeweiligen Erwerbstatbestände aufgrund ei-

nes Aktes des Rechtsverkehrs erfüllt sein müssen.  

Deshalb kann einer Obergesellschaft auch nicht allein wegen der Beteiligung an 

einer Untergesellschaft deren Grundstück nach § 1 Abs. 2 GrEStG zugerechnet 

werden. Anders als z.B. einem Treugeber, der aufgrund der Treuhandabrede bei 

einem Grundstückserwerb durch den Treuhänder zugleich den Tatbestand des 

§ 1 Abs. 2 GrEStG verwirklicht, steht einem Gesellschafter die Verwertungsbe-

fugnis an dem Grundstück der Gesellschaft nicht zu. Die Einwirkungsmöglichkei-

ten eines Gesellschafters auf Gesellschaftsebene reichen für eine Verwertungs-

befugnis i.S. des § 1 Abs. 2 GrEStG nicht aus. Das folgt aus der Systematik des 

Grunderwerbsteuerrechts, das Gesamthandsgemeinschaften und Kapitalgesell-

schaften als eigene Rechtssubjekte behandelt (BFH-Urteil vom 20.04.2016, II R 

54/14, Rz. 13, m.w.N.; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, a.a.O., § 1 Rz. 649). 

Da die Ergänzungstatbestände § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG jeweils auch den mit-

telbaren Übergang von Beteiligungen an grundbesitzenden Gesellschaften erfas-
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sen, besteht auch keine Notwendigkeit, einer Obergesellschaft allein aufgrund ih-

rer Beteiligung an einer Untergesellschaft deren Grundstücke zuzurechnen. Eine 

Besteuerungslücke entsteht dadurch nicht.  

Im konkreten Fall reichte auch die bloße Absenkung der Beteiligungsgrenze für 

Anteilserwerbe nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ab dem 01.01.2000 durch das 

StEntlG 1999/2000/2002 hierfür nicht aus, da es insoweit an einem Akt des 

Rechtsverkehrs fehle. Der spätere Zuerwerb der 0,01 % in 2002, also nach der 

gesetzlichen Absenkung der Beteiligungsgrenze, führte dann nicht mehr zu einer 

Tatbestandsverwirklichung i.S.v. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. (keine „erstmalige“ 

Anteilsvereinigung). 

 

BFH: Keine Zurechnung eines Anteils am Gesamthandsvermögen aufgrund 

einer Treuhandabrede 

Streitig war die Anwendbarkeit der Steuerbefreiungsvorschrift des § 6 GrEStG, 

die der BFH mit Urteil vom 12.01.2022 (II R 16/20) versagte.  

Im Streitfall erwarb die Klägerin und Revisionsklägerin, eine GmbH & Co. KG, 

von der C-KG diverse Grundstücke. Alleinige Kommanditistin der Klägerin war 

die CT KG. An dieser waren die C-KG als persönliche haftende Gesellschafterin 

ohne Vermögensbeteiligung sowie die X-GmbH als alleinige Kommanditistin be-

teiligt. Die X-GmbH fungierte dabei aufgrund einer Treuhandabrede als Treuhän-

derin für die C-KG (Verkäuferin). 

Zur Bestimmung des „Anteils am Vermögen der Gesamthand“ i.S.v. §§ 5, 6 

GrEStG stellt der BFH nunmehr klar, dass er künftig ausschließlich auf die wert-

mäßige Beteiligung des einzelnen Gesamthänders am Gesamthandsvermögen 

abstellt und nicht mehr an die „dingliche Mitberechtigung der Gesamthänder am 

Gesellschaftsvermögen anknüpft (Änderung der Rechtsprechung): 

Das Grunderwerbsteuerrecht sieht die Personengesellschaft seit jeher als selb-

ständigen Rechtsträger an. Die Befreiungsvorschriften der §§ 5 und 6 GrEStG 

sehen bei einem grds. steuerbaren Rechtsträgerwechsel von der Erhebung der 

Grunderwerbsteuer ab, soweit der Gesamthänder als Veräußerer zunächst Ei-

gentümer des Grundstücks war und dann anteilsmäßig über das Vermögen der 

Gesamthand beteiligt ist. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass aufgrund der 

gesamthänderischen Verbundenheit der Gesellschafter das Grundstück trotz 

Rechtsträgerwechsels in demselben grunderwerbsteuerlichen Zurechnungsbe-

reich verbleibt. 

Bei doppelstöckigen Gesamthandsgemeinschaften ist daher nicht die Zwischen-

gesellschaft als solche als Zurechnungssubjekt anzusehen, sondern ein Rückgriff 

auf die an dem Vermögen der Zwischengesellschaft beteiligten Gesamthänder 

geboten. 

Die Verkäuferin war zwar persönlich haftende Gesellschafterin der Zwischenge-

sellschaft. Als solche war sie aber nicht am Gesamthandsvermögen der Zwi-

schengesellschaft beteiligt. 
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Ein Treuhandverhältnis reicht alleine nicht aus, um einem Treugeber im Rahmen 

von §§ 5, 6 GrEStG eine Beteiligung am Vermögen einer Gesamthand – unmit-

telbar oder mittelbar (über eine weitere Gesamthand) – zuzurechnen. § 39 Abs. 2 

AO gilt hier nicht, da – für das Grunderwerbsteuerrecht maßgebend – alleine der 

Treuhänder zivilrechtlich am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. Auch die 

Notwendigkeit einer erweiternden Auslegung hinsichtlich einer mittelbaren Ge-

sellschafterstellung bzw. eines mittelbaren Anteilserwerbs stellen sich im Rah-

men des § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG – anders als bei einem Erwerb nach § 1 

Abs. 2a GrEStG, also auf der Tatbestandsebene – bei der Bestimmung der Betei-

ligung an einer Gesamthand nicht. 

 

BFH: Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim bei Beendigung der 

Selbstnutzung 

Der BFH hat mit Urteil vom 01.12.2021 (II R 18/20) entschieden, dass ein Erbe 

nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim verliert, wenn ihm die ei-

gene Nutzung des Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder 

unzumutbar ist.  

Die Klägerin hatte das von ihrem Vater ererbte Einfamilienhaus zunächst selbst 

bewohnt, war aber bereits nach sieben Jahren ausgezogen. Im Anschluss wurde 

das Haus abgerissen. Die Klägerin machte gegenüber dem Finanzamt und dem 

Finanzgericht erfolglos geltend, sie habe sich angesichts ihres Gesundheitszu-

stands kaum noch in dem Haus bewegen und deshalb ohne fremde Hilfe dort 

nicht mehr leben können. Das Finanzgericht war der Ansicht, das sei kein zwin-

gender Grund für den Auszug, da sich die Klägerin fremder Hilfe hätte bedienen 

können. 

Der BFH hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache an die Vor-

instanz zurückverwiesen. Grundsätzlich setzt die Steuerbefreiung gem. § 13 

Abs. 1 Nr. 4c ErbStG voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte Fami-

lienheim selbst nutzt, es sei denn, er ist aus „zwingenden Gründen“ daran gehin-

dert. „Zwingend“, so der BFH, erfasse nicht nur den Fall der Unmöglichkeit, son-

dern auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Familienheims. Reine 

Zweckmäßigkeitserwägungen, wie etwa die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung, 

genügten zwar nicht. Anders liege es, wenn der Erbe aus gesundheitlichen 

Gründen für eine Fortnutzung des Familienheims so erheblicher Unterstützung 

bedürfe, dass nicht mehr von einer selbständigen Haushaltsführung zu sprechen 

sei. Das Finanzgericht hat deshalb unter Mitwirkung der Klägerin das Ausmaß ih-

rer gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu prüfen. 
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08.07.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Alle am 07.07.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 19/20 05.04.2022 
Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen des Privatvermögens: Kein Veräuße-
rungsverlust wegen Ansatzes des gemeinen Werts der Anteile bei Absenkung der 
Wesentlichkeitsschwelle 

VI R 33/19 08.03.2022 
Erlass eines Haftungs- und Nachforderungsbescheids nach Abschluss eines Insol-
venzplanverfahrens 

VIII R 29/18 14.02.2022 
Mittelbare vGA im Zusammenhang mit nießbrauchbelasteten GmbH-
Geschäftsanteilen 

VIII R 30/18 14.02.2022 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.02.2022 VIII R 29/18 - Mittelbare vGA im Zu-
sammenhang mit nießbrauchbelasteten GmbH-Geschäftsanteilen 

X R 32/20 19.01.2022 
Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts auf einen Sonderausgabenabzug 
nach § 10a EStG 

II R 16/20 12.01.2022 
Keine Zurechnung eines Anteils am Gesamthandsvermögen aufgrund einer Treu-
handabrede 

II R 44/18 01.12.2021 Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft 

II R 18/20 01.12.2021 Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims 

 

Alle am 07.07.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II B 89/21 30.05.2022 Einzelrichterbeschluss 

II R 8/21 30.05.2022 Versäumung der Revisionsbegründungsfrist 

II R 17/20 27.04.2022 Lauf der Festsetzungsfrist bei Erbeinsetzung 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210107/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250101/
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28.03.2014 

Alle bis zum 08.07.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV B 6 - S 
1315/19/10030 
:044 

04.07.2022 
Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersa-

chen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG 

IV C 5 - S 
2341/22/10001 
:002 

04.07.2022 Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge 

III C 3 - S 
7329/19/10001 
:004 

01.07.2022 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-07-04-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-FKAustG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-07-04-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-FKAustG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-07-04-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-FKAustG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-04-13-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-04-13-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-04-13-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz 


 


Maßnahmen zur verbesserten Finanzierung von Zukunftsinvestitionen und zur 


Erleichterung des Kapitalmarktzugangs für Unternehmen, insbesondere Start-


ups, Wachstumsunternehmen und KMU 


 


Unser Land benötigt Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. Nur so können 


wir unseren Wohlstand unter den dramatisch veränderten Bedingungen des 


russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und seinen Folgen sichern und 


gleichzeitig Gesellschaft und Wirtschaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz 


einstellen. Dafür stellen wir im Bundeshaushalt mehr Mittel bereit als jemals zuvor. 


Da allerdings neun von zehn in Deutschland investierten Euro aus dem Privatsektor 


stammen, müssen wir auch in dieser Hinsicht zügig zu Verbesserungen kommen. 


Wir haben uns daher vorgenommen, die Leistungsfähigkeit des deutschen 


Kapitalmarkts zu stärken und die Attraktivität des deutschen Finanzstandorts als 


bedeutenden Teil eines starken Finanzplatzes Europa zu erhöhen. Insbesondere 


Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 


wollen wir den Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital 


erleichtern. So können wir unser Ziel umsetzen, Deutschland zum führenden 


Standort für Start-ups und Wachstumsunternehmen zu machen. 


Wir, das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium der Justiz, 


planen daher, zeitnah ein Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg zu bringen.  


Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung machen wir den 


deutschen Finanzmarkt und den Standort Deutschland attraktiver sowohl für 


nationale als auch für internationale Unternehmen und Investoren. Dabei verfolgen 


wir einen umfassenden Ansatz: Neben finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der 


Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts wollen wir auch die steuerrechtlichen 


Rahmenbedingungen verbessern. So werden wir die Attraktivität von Aktien und 


börsennotierten Wertpapieren als Kapitalanlage erhöhen. Damit stärken wir nicht nur 


die Nachfrageseite (Attraktivität der Aktien als Kapitalanlage), sondern auch die 


Angebotsseite (Erhöhung der Anzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland). 


Das Zukunftsfinanzierungsgesetz soll noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode 


in Kraft treten.  


An folgenden Punkten wollen wir insbesondere ansetzen: 
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Wir wollen den Zugang zum Kapitalmarkt für Unternehmen, insbesondere auch 


für Start-ups, Wachstumsunternehmen und KMU, erleichtern.  


• Erleichterungen bei den Börsenzulassungsanforderungen und bei den 


Zulassungsfolgepflichten sind ein wichtiger Ansatzpunkt für die Erhöhung der 


Attraktivität des Kapitalmarkts. Hier halten wir einen differenzierenden Ansatz 


für zielführend, der bei Erleichterungen Wachstumsunternehmen und KMU 


besonders in den Blick nimmt. Dies ergänzt die begrüßenswerte Initiative der 


Europäischen Kommission, im Listing Act Review das bestehende Regelwerk 


für den Kapitalmarktzugang und die Zulassungsfolgepflichten umfassend zu 


überarbeiten.  


• Darüber hinaus prüfen wir auf nationaler Ebene, wie die regulatorischen 


Anforderungen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarktzugang bereits jetzt 


vereinfacht werden können. So wollen wir das Mindestkapital für einen 


Börsengang von derzeit 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro senken.  


Wir wollen den Finanzstandort stärken und die rechtlichen 


Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Finanzinstrumenten und 


Transaktionen gerade im Hinblick auf die Finanzierungsmöglichkeiten von 


Start-ups, Wachstumsunternehmen und KMU verbessern. Dabei werden wir 


Anlagen von institutionellen Investoren in diesem Bereich erleichtern.  


• Wir prüfen die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 


moderne Transaktionsformen zur Erleichterung eines Börsengangs, wie etwa 


hiermit verbundene Regelungen zu auf Aktien bezogenen Optionsrechten 


(naked warrants) und der Verwendung von SPACs (Special Purpose 


Acquisition Companies - Akquisitionszweckgesellschaften).  


• Um den Abschluss und die Durchführung von standardisierten Verträgen von 


Unternehmern untereinander über Finanzprodukte zu erleichtern und 


sicherzustellen, dass alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei solchen 


Geschäften problemlos eingehalten werden können, soll die Bundesanstalt für 


Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) künftig Muster für Standardverträge im 


Finanzdienstleistungsbereich zwischen professionellen Vertragsparteien, 


insbesondere Musterrahmenverträge für den Handel mit Finanzinstrumenten, 


anerkennen können, wenn diese ausgewogen und weit verbreitet sind. 


Verträge zwischen professionellen Kunden im Sinne des 


Wertpapierhandelsgesetzes, die unter Verwendung dieser anerkannten 


Vertragsmuster geschlossen werden, sollen dann nicht mehr der AGB-


rechtlichen Inhaltskontrolle anhand der §§ 307 ff. Bürgerliches Gesetzbuch 


unterliegen, soweit sie den anerkannten Rahmenverträgen entsprechen.  


Wir treiben die Digitalisierung am Kapitalmarkt voran. Wir wollen es 


Unternehmen ermöglichen, Aktien auf Grundlage der Blockchain-Technologie 


zu emittieren. Wir wollen gemeinsam prüfen, wie wir die Übertragbarkeit von 


Kryptowerten national und in Europa weiter verbessern können. Unser 
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Augenmerk gilt hier auch dem Abbau von Schriftformerfordernissen zur 


Vermeidung von Medienbrüchen. 


• Modernisierung des Kapitalmarkts heißt auch Digitalisierung des 


Kapitalmarkts. Durch die Digitalisierung des Aktienhandels können wir dabei 


einen weiteren wichtigen Schritt zur Steigerung der Attraktivität des 


Kapitalmarkts gehen. Wir werden daher die Möglichkeit zur Emission 


elektronischer Wertpapiere auch auf Aktien ausweiten. Das Vorhaben, hierfür 


das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) für Aktien zu öffnen, 


wollen wir daher im Zusammenhang mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 


verwirklicht sehen. 


• Die Übertragbarkeit von Kryptowerten ist im deutschen Recht eingeschränkt 


gewährleistet. Bisher umfasst v.a. das Gesetz über elektronische Wertpapiere 


einen rechtlichen Rahmen für die Übertragung ausgewählter Kryptowerte.  


• Wir prüfen, inwieweit der gesetzliche Rahmen auch für den Erwerb von 


anderen Kryptowerten weiter verbessert und deren rechtssichere Übertragung 


noch besser abgesichert werden kann.  


• Ferner wollen wir eine Spezialregelung zur Erleichterung der Übertragbarkeit 


von nach der EU-Verbriefungsverordnung verbrieften Geldforderungen aus 


beiderseitigen Handelsgeschäften prüfen. 


Wir verbessern die Möglichkeiten der Eigenkapitalgewinnung durch die 


Erleichterung von Kapitalerhöhungen und die Einführung von dual class 


shares. 


• Die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt Eigenkapital beschaffen zu können, ist 


Kernfunktion und wichtiger Anreiz für den Gang von Unternehmen an die 


Börse. 


• Hierbei wollen wir insbesondere Wachstumsunternehmen und Start-ups eine 


flexiblere Gestaltung ermöglichen, indem wir Mehrstimmrechtsaktien (dual 


class shares) zulassen und dabei zugleich den Schutz der Investoren 


gewährleisten. So beseitigen wir für die Gründerinnen und Gründer ein 


mögliches Hindernis für den Börsengang und stärken zugleich Investitions- 


und Innovationsmöglichkeiten.  


• Vor diesem Hintergrund wollen wir Kapitalerhöhungen erleichtern, indem wir 


Gestaltungsspielräume erweitern und die Rechtssicherheit bei deren 


Durchführung weiter erhöhen. 


• Dabei haben wir insbesondere die Vorgaben zum Ausgabebetrag bei 


Kapitalerhöhungen sowie Erleichterungen zum Bezugsrechtsausschluss und 


beim Bedingten Kapital in bestimmten Konstellationen im Blick. 
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Ein moderner Kapitalmarkt braucht eine auch technisch zeitgemäße Aufsicht. 


Daher bauen wir Digitalisierungshemmnisse ab und verbessern weiter die 


Rahmenbedingungen für eine englischsprachige Kommunikation mit der 


BaFin.  


• Digitalisierung ist ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung und 


Modernisierung, die der Aufsicht hilft, schneller, effizienter, 


adressatengerechter und zeitgerechter zu werden.  


• Wir werden Digitalisierungshemmnisse in den Aufsichtsgesetzen weiter 


abbauen. Dies umfasst beispielsweise die weitere Streichung von 


Schriftformerfordernissen. Die Kommunikation mit der Aufsicht soll deutlich 


stärker auf digitale Wege umgestellt werden.  


• Zudem werden wir bei der BaFin eine Vergleichs-Website für Kontoentgelte 


einrichten, durch welche Transparenz und Wettbewerb auch in diesem 


Bereich gestärkt werden. 


• Um den Standort Deutschland auch für internationale Investoren und 


Unternehmen attraktiver zu machen, wollen wir die Rahmenbedingungen zur 


englischsprachigen Kommunikation mit der BaFin verbessern. 


Wir machen die Aktien- und Vermögensanlage steuerlich attraktiver, 


insbesondere durch die Förderung von Aktiensparen. 


• Wir wollen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger in Aktien investieren, da 


langfristige Aktienanlagen den Vermögensaufbau stärken und vor Inflation 


schützen können. Eine höhere Aktienanlage nützt auch unseren 


Unternehmen, denn sie können sich leichter Eigenkapital beschaffen. Dies 


sorgt wiederum für höhere Investitionen und schafft Sicherheitspuffer für 


Krisenzeiten.  


• Um stärkere Anreize für die Aktienanlage zu erzeugen, wollen wir einen 


Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der Veräußerung von 


Aktien und von Aktienfondsanteilen einführen.  


• Darüber hinaus wollen wir die Rahmenbedingungen für die Aktienanlage 


verbessern, indem wir den gesonderten Verlustverrechnungskreis für 


Aktienveräußerungsverluste abschaffen. 


• Damit wir auch eine wesentliche Vereinfachung im Abgeltungssteuerverfahren 


erreichen, wollen wir gleichzeitig die gesonderten Verlustverrechnungskreise 


für Verluste aus Termingeschäften und aus Forderungsausfällen im 


Privatvermögen aufheben. 


• Um den Fondsstandort Deutschland auch steuerlich zu stärken, werden wir 


die Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds im Rahmen des 


unionsrechtlich Zulässigen ausweiten. 
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Wir wollen die steuerlichen Rahmenbedingungen für die 


Mitarbeiterkapitalbeteiligung verbessern.  


• Wir wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ausbauen, damit die 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker am Erfolg ihres Unternehmens 


teilhaben. Gleichzeitig können die Unternehmen besser die gewünschten 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und an sich binden.  


• Dafür wollen wir den Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen (§ 3 


Nummer 39 Einkommensteuergesetz - EStG) von derzeit 1.440 EUR auf 


5.000 EUR erhöhen und Begleitregelungen zur Gewährleistung der 


zweckgerechten Wirkung dieser Vorschriften einführen. 


• Außerdem wollen wir die Vorschriften zur aufgeschobenen Besteuerung der 


geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen und 


Arbeitnehmern in § 19a EStG ausweiten und damit insbesondere die 


Gewährung von Unternehmensanteilen als Vergütungsbestandteil für die 


Unternehmen und deren Beschäftigte attraktiver machen. 


• Schließlich möchten wir die Arbeitnehmer-Sparzulage bei der Anlage 


vermögenswirksamer Leistungen in Vermögensbeteiligungen erhöhen und 


den Kreis der für diese Zulage Berechtigten erweitern. Wir schaffen damit für 


alle Arbeitnehmer attraktive Bedingungen für einen Vermögensaufbau. 


Dadurch werden auch Arbeitnehmergruppen erreicht, deren Arbeitgeber 


üblicherweise keine Mitarbeiterkapitalbeteiligungen anbieten. 


Wir wollen das INVEST-Programm auch über das Jahr 2022 hinaus beibehalten. 


• Das Förderprogramm INVEST-Zuschuss, das Start-ups und private Investoren 


zusammenbringt, ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen, läuft aber 


zum 31. Dezember 2022 aus.  


• Wir setzen uns daher für eine ungekürzte Neuauflage des INVEST-


Programms ein, um den Business-Angel-Markt in Deutschland nachhaltig zu 


beleben. Das Inkrafttreten einer neuen INVEST-Förderrichtlinie wird zum 1. 


Januar 2023 angestrebt. 


 








  Bearbeitungsstand: 25.05.2022  08:02 


Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 
Absatz 1 des Außensteuergesetzes in Fällen grenzüberschreitender 
Funktionsverlagerungen 


(Funktionsverlagerungsverordnung – FVerlV) 


A. Problem und Ziel 


Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheini-
gung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEnt-
ModG) vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wurden die Regelungen zum Fremdvergleichs-
grundsatz an die aktuellen OECD-Verrechnungspreisleitlinien angepasst und neu struktu-
riert. In diesem Zusammenhang wurden die Bestimmungen zur Funktionsverlagerung kon-
kretisiert und in einen neuen Absatz 3b in § 1 des Außensteuergesetzes (AStG) überführt. 
Regelungen zum Transferpaket aus der bisherigen Funktionsverlagerungsverordnung 
(FVerlV) werden nun im Gesetz definiert. Dadurch verweisen die Regelungen der bisheri-
gen FVerlV nicht mehr auf die aktuelle Fassung des Gesetzes oder wurden durch die Auf-
nahme ins Gesetz obsolet. 


B. Lösung 


Nach § 1 Absatz 6 AStG wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, eine 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Einzelheiten 
zur einheitlichen Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Sinne des § 1 Absatz 3b 
AStG geregelt werden. Diese Rechtsverordnungsermächtigung wird neben Fällen der Be-
triebsstättengewinnabgrenzung weiterhin nur für die Fälle der Funktionsverlagerung aus-
geschöpft, um für Rechtssicherheit und Klarheit in diesem Bereich zu sorgen. Durch die 
Rechtsverordnung soll, noch konkreter als im Gesetz, sichergestellt werden, dass von Steu-
erpflichtigen und Verwaltung wettbewerbsneutrale und im internationalen Kontext akzep-
table Lösungen gefunden werden. Die Besteuerungsrechte Deutschlands sollen im Sinne 
der Gleichheit der Besteuerung angemessen wahrgenommen werden. Die überarbeitete 
Verordnung geht dabei nicht über die bisherige hinaus, sondern ordnet die Regelungen in 
Abgrenzung zum Gesetz neu. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und Bür-
ger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten.  


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.  
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
nach § 1 Absatz 1 des Außensteuergesetzes in Fällen grenzüber-


schreitender Funktionsverlagerungen 


(Funktionsverlagerungsverordnung – FVerlV) 


Vom ... 


Auf Grund des § 1 Absatz 6 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713) in der Fassung des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) verord-
net das Bundesministerium der Finanzen: 


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 1 


Allgemeine Bestimmungen 


(1) Eine Funktion ist eine Geschäftstätigkeit, die aus einer Zusammenfassung gleich-
artiger betrieblicher Aufgaben besteht, die von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines 
Unternehmens erledigt werden. Sie ist ein organischer Teil eines Unternehmens, ohne dass 
ein Teilbetrieb im steuerlichen Sinn vorliegen muss. 


(2) Eine Funktionsverlagerung im Sinne des § 1 Absatz 3b des Außensteuergesetzes 
liegt vor, wenn eine Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken sowie 
der gegebenenfalls mitübertragenen oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter oder sonstigen 
Vorteile ganz oder teilweise übertragen oder überlassen wird, so dass das übernehmende 
Unternehmen diese Funktion ausüben oder eine bestehende Funktion ausweiten kann. Die 
nach Satz 1 verlagerte Funktion als Ganzes bildet das Transferpaket. Geschäftsvorfälle, 
die innerhalb von fünf Wirtschaftsjahren verwirklicht werden, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Voraussetzungen des Satzes 1 durch ihre gemeinsame Verwirklichung wirtschaftlich 
erfüllt sind, als einheitliche Funktionsverlagerung zusammenzufassen. 


(3) Immaterielle Wirtschaftsgüter sind in Fällen von Funktionsverlagerungen wesent-
lich im Sinne des § 1 Absatz 3b Satz 2 des Außensteuergesetzes, wenn sie für die verla-
gerte Funktion erforderlich sind und ihr Fremdvergleichspreis insgesamt mehr als 25 Pro-
zent der Summe der Einzelpreise aller Wirtschaftsgüter und sonstigen Vorteile des Trans-
ferpakets beträgt und dies unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Funktionsverlage-
rung, die aus den Aufzeichnungen im Sinne des § 2 Satz 2 hervorgehen, glaubhaft ist. 


(4) Erbringt ein übernehmendes Unternehmen die bisher ausschließlich gegenüber 
dem verlagernden Unternehmen erbrachten Leistungen eigenständig, ganz oder teilweise, 
gegenüber anderen Unternehmen zu Preisen, die höher sind als das Entgelt nach der Kos-
tenaufschlagsmethode oder die entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz höher anzu-
setzen sind, ist zum Zeitpunkt der erstmaligen Erbringung gegenüber den anderen Unter-
nehmen für bisher unentgeltlich vom verlagernden Unternehmen für die Leistungserbrin-
gung zur Verfügung gestellte Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile ein Entgelt entspre-
chend § 2 zu verrechnen; die betreffenden Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile gelten 
als ein Transferpaket, soweit hierfür die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind. 
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(5) Eine Funktionsverlagerung im Sinne des Absatzes 2 liegt nicht vor, wenn es inner-
halb von fünf Jahren nach Aufnahme der Funktion durch das übernehmende Unternehmen 
zu keiner Einschränkung der Ausübung der betreffenden Funktion beim verlagernden Un-
ternehmen kommt, obwohl die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 erfüllt sind 
(Funktionsverdoppelung). Kommt es innerhalb dieses Zeitraums zu einer solchen Ein-
schränkung, liegt zum Zeitpunkt, in dem die Einschränkung eintritt, insgesamt eine Funkti-
onsverlagerung vor, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass diese Einschränkung 
nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Funktionsverdoppelung 
steht. 


A b s c h n i t t  2  


W e r t  d e s  T r a n s f e r p a k e t s  


§ 2 


Wert des Transferpakets 


Der Einigungsbereich (§ 6) ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
auf der Grundlage einer Funktions- und Risikoanalyse vor und nach der Funktionsverlage-
rung zu ermitteln, wobei neben tatsächlich bestehenden Handlungsalternativen auch 
Standortvorteile oder -nachteile, Synergieeffekte sowie Steuereffekte zu berücksichtigen 
sind. Ausgangspunkt für die Berechnungen sind die Unterlagen, die Grundlage für die Un-
ternehmensentscheidung waren, eine Funktionsverlagerung durchzuführen. Für die Be-
rechnung des Einigungsbereichs ist eine kapitalwertorientierte Bewertungsmethode zu ver-
wenden. Hierfür sind die dem Maßstab des § 1 Absatz 1 Satz 3 des Außensteuergesetzes 
entsprechenden Erwartungen der finanziellen Überschüsse der beteiligten Unternehmen, 
angemessene Kapitalisierungszinssätze (§ 4) und ein von den Umständen der Funktions-
ausübung abhängiger Kapitalisierungszeitraum (§ 5) zu Grunde zu legen. 


§ 3 


Bestandteile des Transferpakets 


(1) Werden für einzelne Teile des Transferpakets unterschiedliche Vereinbarungen 
getroffen oder sind solche Vereinbarungen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechend 
anzunehmen, sind für alle Teile des Transferpakets Fremdvergleichspreise anzusetzen, die 
insgesamt dem nach § 2 bestimmten Wert des Transferpakets als Ganzem entsprechen. 


(2) In den Fällen des § 1 Absatz 2 Satz 3, des § 1 Absatz 4 oder des § 1 Absatz 5 
Satz 2, sind die Verrechnungspreise für die Geschäftsvorfälle, die dazu geführt haben, dass 
eine Funktionsverlagerung vorliegt, dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechend so anzu-
setzen, dass sie zusammen mit den ursprünglich bestimmten Verrechnungspreisen dem 
nach § 2 bestimmten Wert des Transferpakets als Ganzem entsprechen. 


§ 4 


Kapitalisierungszinssatz 


Zur Bestimmung des jeweils angemessenen Kapitalisierungszinssatzes ist, unter Be-
rücksichtigung der Äquivalenzprinzipien, vom Zins für eine risikolose Investition auszuge-
hen, auf den ein vom Kapitalmarkt abgeleiteter risikoadäquater Zuschlag vorzunehmen ist. 
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Die Laufzeit der vergleichbaren risikolosen Investition richtet sich danach, wie lange die 
übernommene Funktion voraussichtlich ausgeübt wird. Der Zuschlag ist so zu bemessen, 
dass er sowohl für das übernehmende als auch für das verlagernde Unternehmen die in 
vergleichbaren Fällen zwischen fremden Dritten jeweils zur Risikobeurteilung relevanten 
Umstände berücksichtigt. 


§ 5 


Kapitalisierungszeitraum 


Werden keine Gründe für einen bestimmten, von den Umständen der Funktionsaus-
übung abhängigen Kapitalisierungszeitraum nachgewiesen, ist ein unbegrenzter Kapitali-
sierungszeitraum zu Grunde zu legen. 


§ 6 


Bestimmung des Einigungsbereichs 


(1) Für ein verlagerndes Unternehmen, das aus der Funktion finanzielle Überschüsse 
zu erwarten hat, ergibt sich die Untergrenze des Einigungsbereichs (Mindestpreis) im Sinne 
des § 1 Absatz 3a Satz 5 des Außensteuergesetzes aus dem Ausgleich für den Wegfall 
oder die Minderung der finanziellen Überschüsse zuzüglich der gegebenenfalls anfallenden 
Schließungskosten. Maßgebend ist der Barwert. Tatsächlich bestehende Handlungsalter-
nativen, die das verlagernde Unternehmen als vom übernehmenden Unternehmen unab-
hängiges Unternehmen hätte, sind zu berücksichtigen, ohne die unternehmerische Dispo-
sitionsbefugnis des verlagernden Unternehmens in Frage zu stellen. 


(2) In Fällen, in denen das verlagernde Unternehmen aus rechtlichen, tatsächlichen 
oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr dazu in der Lage ist, die Funktion mit eigenen 
Mitteln selbst auszuüben, entspricht der Mindestpreis dem Liquidationswert. 


(3) Verlagert ein Unternehmen eine Funktion, aus der es dauerhaft keine finanziellen 
Überschüsse zu erwarten hat, kann es dem Verhalten eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters des verlagernden Unternehmens entsprechen, zur Begrenzung von 
Verlusten als Mindestpreis ein Entgelt für die Funktionsverlagerung zu akzeptieren, das die 
anfallenden Schließungskosten nur teilweise deckt, oder eine Ausgleichszahlung an das 
übernehmende Unternehmen für die Übernahme der Verlustquelle zu leisten. 


(4) Der Barwert der zu erwartenden finanziellen Überschüsse des übernehmenden 
Unternehmens aus der übernommenen Funktion ist regelmäßig die Obergrenze des Eini-
gungsbereichs (Höchstpreis) im Sinne des § 1 Absatz 3a Satz 5 des Außensteuergesetzes. 
Tatsächlich bestehende Handlungsalternativen, die das übernehmende Unternehmen als 
vom verlagernden Unternehmen unabhängiges Unternehmen hätte, sind zu berücksichti-
gen, ohne die unternehmerische Dispositionsbefugnis des übernehmenden Unternehmens 
in Frage zu stellen. 


(5) Auch in den Fällen der Absätze 2 und 3, in denen der Mindestpreis des verlagern-
den Unternehmens bei Null oder darunter liegt, ist nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zu 
prüfen, welchen Preis ein unabhängiger Dritter bereit wäre, für die Übernahme der Funktion 
zu bezahlen. 
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§ 7 


Schadensersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche 


Gesetzliche oder vertragliche Schadensersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsan-
sprüche sowie Ansprüche, die voneinander unabhängigen Dritten zustünden, wenn ihre 
Handlungsalternativen vertraglich oder tatsächlich ausgeschlossen würden, können der 
Besteuerung einer Funktionsverlagerung zu Grunde gelegt werden, wenn der Steuerpflich-
tige glaubhaft macht, dass solche Dritte unter ähnlichen Umständen in vergleichbarer Art 
und Weise verfahren wären. Der Steuerpflichtige muss zusätzlich nachweisen, dass keine 
wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile übertragen oder zur 
Nutzung überlassen worden sind, es sei denn, die Übertragung oder Überlassung ist zwin-
gende Folge von Ansprüchen im Sinne des Satzes 1. 


A b s c h n i t t  3  


S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  


§ 8 


Anwendung auf Betriebsstättenfälle 


Die Vorschriften dieser Verordnung sind entsprechend anzuwenden, soweit gemäß § 1 
Absatz 5 des Außensteuergesetzes § 1 Absatz 3b des Außensteuergesetzes auf eine Ge-
schäftsbeziehung im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außensteuergesetzes 
anzuwenden ist. 


§ 9 


Anwendungsvorschrift 


Diese Verordnung ist erstmals für Veranlagungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2021 beginnen. Die Funktionsverlagerungsverordnung vom 12. August 2008 
(BGBl. I S. 1680), die durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) 
geändert worden ist, ist letztmals auf Veranlagungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2022 
enden, anzuwenden. 


§ 10 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Funk-
tionsverlagerungsverordnung vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1680), die durch Artikel 24 
des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, außer Kraft. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


§ 1 Absatz 3b AStG stellt im Einklang mit den bestehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men und den OECD-Verrechnungspreisleitlinien sicher, dass stille Reserven aus im Inland 
aufwandswirksam geschaffenen betrieblichen Funktionen und der damit im Zusammen-
hang stehenden Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile bei der Übertragung an verbun-
dene Unternehmen im Ausland zutreffend der deutschen Besteuerung zugeführt werden. 
§ 1 Absatz 3b i. V. m. § 1 Absatz 3 Satz 7 AStG definieren jedoch nur die Leitlinien der Er-
fassung und Bewertung des sogenannten Transferpakets und überlassen die nähere Defi-
nition und Fragen der betriebswirtschaftlichen Bewertung im Sinne einer gleichmäßigen 
Ausgestaltung der Rechtsverordnung. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die Verordnung orientiert sich im Wesentlichen an der bisherigen Funktionsverlagerungs-
verordnung vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1809), die durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert worden ist. Soweit Regelungen der bisherigen 
Verordnung durch das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsge-
setz – AbzStEntModG) vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) in § 1 des Außensteuergesetzes 
überführt wurden, sind diese in der neuen Verordnung nicht mehr enthalten, entstandene 
Blindverweise wurden angepasst. Sprachliche Ungenauigkeiten der bisherigen Verordnung 
wurden klargestellt. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Regelungskompetenz 


Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums der Finanzen folgt aus § 1 Absatz 6 
AStG. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Regelungen der Funktionsverlagerung basieren auf dem international anerkannten 
Fremdvergleichsgrundsatz, der auch in Art. 9 OECD-MA und den OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien widergegeben ist, und setzen diesen in nationales Recht um. 


VI. Regelungsfolgen 


Keine. 
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1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Regelungen passen die bestehenden Vorschriften der bisherigen FVerlV an die neue 
Gesetzesfassung an. Dadurch werden Lücken, die durch die Neugliederung des zu Grunde 
liegenden Gesetzes entstanden sind, geschlossen. Durch die Überführung von Regelungen 
der bisherigen Verordnung ins Gesetz entstandene Doppelungen werden beseitigt. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die Rechtsverordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem 
sie das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbereich 
8.2 (Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaf-
fen) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gege-
ben.  


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Keine. 


4. Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung führt zu keiner Veränderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und 
Bürger, der Wirtschaft und der Verwaltung. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten.  


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der unveränderten Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungsaufwand ist eine Eva-
luierung der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 


Zu § 1 (Allgemeine Bestimmungen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 wurde wort- und inhaltsgleich aus der bisherigen Fassung der Rechtsverordnung 
übernommen. 
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Zu Absatz 2 


Satz 1 wurde an die Neufassung des § 1 Absatz 3b AStG durch das AbzStEntModG vom 
2. Juni 2021 angepasst. Satz 2, der keine unmittelbare Entsprechung in der bisherigen Fas-
sung der Rechtsverordnung hat, ergänzt Satz 1 und stellt klar, dass die in § 1 Absatz 3b 
Satz 1 AStG genannte Funktion als Ganzes, die das Transferpaket ausmacht, die Funktion 
im Sinne des Absatzes 1, die nach Absatz 2 Satz 1 ganz oder teilweise übertragen oder 
überlassen wird, einschließlich der insoweit dazugehörigen Chancen und Risiken sowie der 
gegebenenfalls mitübertragenen oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter oder sonstigen 
Vorteile umfasst. Gegenstand einer Funktionsverlagerung ist damit der Teil einer gesamten 
Funktion, der übertragen oder überlassen worden ist, auch wenn nur ein Teil der Funktion 
des abgebenden Unternehmens verlagert wurde. Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 3. 


Zu Absatz 3 


Der bisherige Absatz 3 konnte entfallen, weil nunmehr § 1 Absatz 3b Satz 1 AStG das 
Transferpaket definiert. Absatz 3 enthält nun die Regelungen des bisherigen Absatzes 5, 
die mit Anpassungen an die gesetzliche Neuregelung übernommen wurden. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 nimmt die aufgrund des Wegfalls von Ausnahmeregelungen in § 1 AStG einzige 
relevante Regelung aus § 2 der alten Rechtsverordnung auf und überführt das Regelbei-
spiel aus dem bisherigen § 2 Absatz 2 Satz 2 in die neue Rechtsverordnung. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 6. 


Der bisher enthaltene Absatz 7 konnte entfallen, da in den dort genannten Fällen auch nach 
den verbleibenden Regelungen sichergestellt ist, dass es nicht zu einer Verwirklichung von 
Funktionsverlagerungen kommt. 


Zu Abschnitt 2 (Wert des Transferpakets) 


Zu § 2 (Wert des Transferpakets) 


§ 2 übernimmt inhaltlich die Regelungen der bisherigen § 1 Absatz 4 und § 3 Absatz 2 und 
stellt anstelle der Gewinnpotentiale auf den in der Unternehmensbewertung üblichen Begriff 
der „finanziellen Überschüsse“ ab. Die übrigen Regelungen des bisherigen § 3 konnten ent-
fallen, da § 1 Absatz 3a Satz 5 und 6 AStG bereits auf den Einigungsbereich abstellen. 


Zu § 3 (Bestandteile des Transferpakets) 


§ 3 entspricht dem bisherigen § 4 mit Folgeanpassungen, mit Ausnahme der Streichung 
des bisherigen Absatzes 2, der mangels konkreten Regelungsgehalts nicht mehr benötigt 
wird. Die dort bislang angesprochenen Zweifelsfälle sind durch die zutreffende Anwendung 
des übrigen geltenden Steuerrechts zuverlässig geregelt. 


Zu § 4 (Kapitalisierungszinssatz) 


§ 4 entspricht größtenteils mit redaktionellen Klarstellungen dem bisherigen § 5. Satz 3 
wurde klarstellend neu gefasst, um herauszustellen, dass der anzuwendende Risikozu-
schlag sich nicht nur auf „unternehmensübliche“ (bisherige Fassung) Vergleichsparameter 
bezieht, sondern einen Transaktionsbezug aufweisen muss, den auch fremde Dritte in ihre 
Überlegungen einbeziehen würden, sodass der Risikozuschlag „marktüblich“ ist. 
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Zu § 5 (Kapitalisierungszeitraum) 


§ 5 entspricht dem bisherigen § 6. 


Zu § 6 (Bestimmung des Einigungsbereichs) 


§ 6 entspricht dem bisherigen § 7 mit redaktionellen Folgeanpassungen und Klarstellungen. 


Zu § 7 (Schadensersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche) 


§ 7 entspricht dem bisherigen § 8 mit redaktionellen Folgeanpassungen. 


Zu Abschnitt 3 (Schlussvorschriften) 


Zu § 8 (Anwendung auf Betriebsstättenfälle) 


§ 8 stellt klar, dass die Regelungen zur Funktionsverlagerung auch auf Vorgänge zwischen 
einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte im Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 1 des Au-
ßensteuergesetzes anwendbar sind. 


Zu § 9 (Anwendungsvorschrift) 


Die neue Verordnung findet Anwendung auf alle vollendeten Vorgänge (Funktionsverlage-
rungen) in Veranlagungszeiträumen, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. Auf da-
vor vollendete Funktionsverlagerungen findet die Verordnung in der zuvor geltenden Fas-
sung Anwendung. Damit richtet sich die Verordnung nach der Neufassung von § 1 des Au-
ßensteuergesetzes durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz vom 2. Juni 
2021. 


Zu § 10 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Artikel 10 bestimmt, dass die vorliegende Verordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft 
tritt. Gleichzeitig tritt die Funktionsverlagerungsverordnung vom 12. August 2008 (BGBl. I 
S. 1680), die durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert 
worden ist, außer Kraft. 








Urteil vom 01. Dezember 2021, II R 44/18 
Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft


ECLI:DE:BFH:2021:U.011221.IIR44.18.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 2a, GrEStG § 6 Abs 3 S 2, GrEStG § 23, FGO § 120, AO § 39 


vorgehend FG München, 24. Oktober 2018, Az: 4 K 1101/15


Leitsätze


1. Ein inländisches Grundstück "gehört" einer Gesellschaft i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG nur dann, wenn es ihr im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang 
aufgrund eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Erwerbsvorgangs 
grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist.


2. Ein Grundstück einer Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn 
die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 24.10.2018 - 4 K 1101/15 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Mit notarieller Vereinbarung vom xx.xx.2011 trat A die von ihm allein gehaltenen Anteile an einer GmbH & Co. KG 
(A-KG) und deren Komplementärin (A-GmbH) mit Wirkung zum yy.yy.2011 an eine luxemburgische 
Personengesellschaft (A-S.e.c.s.) ab. Deren Gesellschaftsvermögen wiederum hielt allein A. Weiterer Gesellschafter 
der A-S.e.c.s. war eine Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Anteile ebenfalls von A gehalten wurden.
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Die A-KG war als Kommanditistin zu 100 % an der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer GmbH & Co. KG, 
beteiligt. Die Klägerin ist Alleingesellschafterin einer Holding AG (X-AG). Die X-AG wurde im Rahmen einer 
Bargründung durch die Klägerin und durch natürliche Personen 1994 gegründet. Die Klägerin hatte bei Gründung 
zunächst 99,97 % der Aktien übernommen. Infolge einer noch 1994 durchgeführten Kapitalerhöhung, an der nur die 
Klägerin teilnahm, hielt die Klägerin 99,99 % der Aktien. Die X-AG erwarb nach der Kapitalerhöhung Grundstücke. Im 
Jahre 2002 übernahm die Klägerin die bislang nicht von ihr gehaltenen Aktien (0,01 %) der X-AG und war ab diesem 
Zeitpunkt zu 100 % an der X-AG beteiligt.
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Infolge der 2011 durchgeführten Konzernumstrukturierung erließ der Beklagte und Revisionskläger 
(Finanzamt --FA--) am 22.11.2013 gegenüber der Klägerin einen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 
der Abgabenordnung --AO--) stehenden Bescheid über die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für 
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die Grunderwerbsteuer (Feststellungsbescheid). Der Feststellungsbescheid beruht auf einer verbindlichen Auskunft, 
die der Klägerin mit Bescheid vom 14.10.2011 erteilt worden war. Ausgehend davon stellte das FA fest, dass die im 
Vermögen der X-AG befindlichen Grundstücke grunderwerbsteuerrechtlich zum Vermögen der Klägerin gehörten und 
die Konzernumstrukturierung im Hinblick auf die in die A-S.e.c.s. eingebrachten Grundstücke der X-AG nach § 1 
Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) in der im Streitjahr geltenden Fassung (GrEStG a.F.) zwar steuerbar, 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG a.F. jedoch steuerbefreit sei.


Am aa.aa.2013, mit dinglicher Wirkung zum bb.aa.2013, verkaufte die Klägerin 5,1 % der Anteile an der X-AG an eine 
luxemburgische Kapitalgesellschaft (B-S.a.r.l.), deren alleinige Gesellschafterin die A-S.e.c.s. war. Mit Vertrag vom 
cc.aa.2013 brachte die A-S.e.c.s. ihre Anteile an der A-KG und der A-GmbH in eine neu gegründete 
Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts ein, an der die A-S.e.c.s. und die B-S.a.r.l. beteiligt waren. Durch Vertrag 
vom dd.aa.2013 wurde die A-KG mit Wirkung zum ee.bb.2013 in eine KGaA deutschen Rechts umgewandelt.


4


Am 04.04.2014 erließ das FA einen nach § 164 Abs. 2 AO geänderten Feststellungsbescheid "für die am xx.xx.2011 ... 
beurkundete und verwirklichte Übertragung von mindestens 95 vom Hundert der Anteile im Sinne des § 1 Abs. 2a 
GrEStG für die im Vermögen der (X-AG) befindlichen Grundstücke". Der Anteil von A am Vermögen der A-S.e.c.s. habe 
sich durch den Anteilsverkauf durch die Klägerin vom aa.aa.2013 innerhalb von fünf Jahren um 5,1 % vermindert. 
Zudem habe A durch den Formwechsel seine restliche gesamthänderische (sachenrechtliche) Mitberechtigung an 
den Grundstücken der X-AG innerhalb von fünf Jahren verloren. Auch die restliche (94,9 %) Begünstigung nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 GrEStG a.F. sei daher rückwirkend zu versagen. Den gegen diesen Änderungsbescheid eingelegten 
Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 25.03.2015 als unbegründet zurück.
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Die Klage hatte Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) ist der angefochtene Bescheid schon deshalb 
rechtswidrig, weil die Klägerin den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt habe. Die Grundstücke der 
X-AG seien der Klägerin mangels vorherigen Erwerb grunderwerbsteuerrechtlich nicht zuzurechnen. Allein die 
Stellung der Klägerin als Gründungsgesellschafterin der X-AG (in Höhe von 99,97 %) reiche für eine Zurechnung der 
Grundstücke der X-AG nicht aus. Der Erwerb der Grundstücke durch die X-AG führe nicht automatisch zu einem 
grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerb durch die Klägerin.
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Die Absenkung der Beteiligungsgrenze für Anteilserwerbe (i.S. von § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F.) ab dem 01.01.2000 
durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 --StEntlG 1999/2000/2002-- (BGBl I 1999, 402) habe mangels 
Erwerbstatbestand nicht zu einer grunderwerbsteuerrechtlichen Zurechnung der Grundstücke der X-AG an die 
Klägerin geführt. Ebenso wenig habe der Erwerb der restlichen 0,01 % der Anteile durch die Klägerin und die damit 
verbundene Aufstockung der Beteiligung auf 100 % im Jahre 2002 den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. 
verwirklicht. Zwar setze der für Beteiligungserwerbe seit dem 01.01.2000 (vgl. § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG ) und damit 
auch im Jahre 2002 geltende Erwerbstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. nur mehr eine Beteiligung von 
mindestens 95 % voraus. Allerdings sei ein Übertragungsakt, an dessen Ende eine Vereinigung von mindestens 95 % 
der Anteile stehe, nicht mehr steuerbar, wenn bereits zuvor die kritische Grenze von 95 % überschritten gewesen sei, 
selbst wenn dieser Zeitpunkt vor dem Absenken der Beteiligungsgrenze gelegen haben sollte.
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Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 65 veröffentlicht.8


Dagegen richtet sich die Revision des FA. Es vertritt die Ansicht, dass der Klägerin zum Zeitpunkt der 
Anteilsübertragung vom xx.xx.2011 die von der X-AG erworbenen Grundstücke grunderwerbsteuerrechtlich im 
Zeitpunkt der Übertragung der Anteile zuzurechnen gewesen seien. Maßgebend sei für § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. allein 
die Beteiligungsquote, nicht die Frage, zu welchem Zeitpunkt die X-AG als Untergesellschaft die Grundstücke 
erworben habe.
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Entscheidungsgründe


II.


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision sei bereits unzulässig, da sich das FA in der Revisionsbegründung nicht mit der Rechtsfrage befasst 
habe, ob der Verkauf der 5,1 % Anteile an der X-AG den Tatbestand des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. erfülle. Als 
Revisionskläger hätte es darlegen müssen, dass alle streitigen Rechtsfragen in seinem Sinne zu entscheiden 
gewesen wären.
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Die Revision sei aber auch unbegründet. Das FG habe zu Recht die Grundstücke der Klägerin nicht 
grunderwerbsteuerrechtlich zugerechnet. Im Übrigen lägen auch die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG 
a.F. nicht vor, da die Veräußerung der 5,1 % der Anteile an der X-KG nicht zu einer Herabsetzung der Beteiligung des 
A geführt hätten.
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Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet (§ 90 Abs. 2 
der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


14


Die Revision ist zulässig. Die Begründung genügt den Anforderungen des § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO.15


1. Nach § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO muss die Begründung der Revision die Angabe der Revisionsgründe in 
Gestalt einer bestimmten Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt. Die 
Begründungspflicht soll das Revisionsgericht entlasten und bei seiner Arbeit unterstützen (Beschluss des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 07.06.2018 - IV R 11/14, BFH/NV 2018, 963, Rz 20, m.w.N.).
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Betrifft das Urteil einen einheitlichen Streitgegenstand, bei dem über mehrere Rechtsfragen gestritten wird, die 
kumulativ im Sinne des Revisionsklägers beantwortet werden müssen, um seinem Klageantrag entsprechen zu 
können, bedarf die Begründung der Revision einer Darlegung der Gründe, weshalb alle Rechtsfragen im Sinne des 
Revisionsklägers beantwortet werden müssen. Das gilt auch dann, wenn das FG sein Urteil allein auf die Verneinung 
einer der Rechtsfragen gestützt hat. Da in einem solchen Fall eine Auseinandersetzung mit dem Urteil des FG in 
Bezug auf die nicht erörterten Streitfragen allerdings nicht in Betracht kommt, können insoweit Bezugnahmen auf 
früheres Vorbringen ausreichen, wenn dieses schlüssige Ausführungen zu den betreffenden Rechtsfragen beinhaltet 
(vgl. dazu BFH-Beschluss in BFH/NV 2018, 963, Rz 22).


17


2. Nach diesen Grundsätzen musste das FA zu den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. Stellung 
nehmen. Ausdrücklich enthält die Revisionsbegründung dazu keine Ausführungen. Die Bezugnahme auf die 
Ausführungen des FG unter I. der Urteilsgründe und den darin enthaltenen Verweis auf die Ausführungen in der 
Einspruchsentscheidung, die sich eingehend mit § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. befasste, reicht jedoch noch aus, um 
die Anforderungen an die Revisionsbegründung zu erfüllen.
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III.


Die Revision ist jedoch unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Zutreffend hat das FG den 
angefochtenen Bescheid bereits deshalb aufgehoben, weil die Übertragung der Anteile im Jahre 2011 den 
Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt. Auf die Frage, ob die Übertragungen und Umwandlungen im 
Jahre 2013 nach § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. zu einem rückwirkenden Wegfall einer Begünstigung hätten führen 
können, kommt es daher nicht an.
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1. Der Übergang von mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen an einer Personengesellschaft 
unterliegt nur dann nach § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. der Grunderwerbsteuer, wenn der Gesellschaft im Zeitpunkt des 
Übergangs der Anteile ein inländisches Grundstück "gehört".
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a) Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf 
Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein auf die Übereignung eines Grundstücks 
auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft (§ 1 Abs. 2a GrEStG a.F.).
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b) Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", richtet sich weder nach 
Zivilrecht noch nach § 39 AO; maßgebend ist vielmehr die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung (vgl. BFH-Urteil 
vom 11.12.2014 - II R 26/12, BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, 20. Aufl., GrEStG 
§ 1 Rz 736, 863; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 6. Aufl., § 1 Rz 277; Hofmann, 
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 11. Aufl., § 1 Rz 98; Behrens in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 
§ 1 Rz 330). Diese zu § 1 Abs. 3 GrEStG entwickelten Grundsätze gelten auch für § 1 Abs. 2a GrEStG. Das folgt aus 
dem insoweit identischen Wortlaut und der systematischen Stellung der Vorschriften zueinander.
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c) Danach "gehört" ein inländisches Grundstück der Gesellschaft, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang aufgrund eines unter 
§ 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist 
(vgl. BFH-Urteil in BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18, m.w.N.).
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Ein Grundstück "gehört" nicht (mehr) zum Vermögen der Gesellschaft, wenn es zwar noch in ihrem Eigentum steht, es 
aber vor dem Übergang der Anteile am Gesellschaftsvermögen Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs i.S. des § 1 
Abs. 1 bis 3a GrEStG war (vgl. BFH-Urteile vom 15.12.2010 - II R 45/08, BFHE 232, 218, BStBl II 2012, 292, Rz 12, 
und in BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18). Umgekehrt "gehört" ein Grundstück (noch) nicht der Gesellschaft, 
wenn es ihr im Zeitpunkt des Übergangs der Anteile am Gesellschaftsvermögen nicht aufgrund eines 
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist.
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d) Diese Grundsätze gelten auch bei mehrstöckigen Beteiligungen, bei denen eine Obergesellschaft an einer 
grundbesitzenden Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ein Grundstück der Untergesellschaft ist der 
Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines 
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat. Der bloße Erwerb des Grundstücks durch die 
Untergesellschaft führt nicht zu einer automatischen Zurechnung bei der Obergesellschaft bzw. im Falle 
mehrstöckiger Beteiligungsketten bei den Obergesellschaften. Das bloße Halten einer Beteiligung in einer 
bestimmten Höhe stellt selbst keinen grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang dar.
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e) Diese Sichtweise ist durch den Regelungszweck des § 1 Abs. 2a GrEStG gedeckt. Aus § 1 Abs. 2a GrEStG wie auch 
aus § 1 Abs. 2b bis 3a GrEStG folgt, dass Grundstücke einer Gesellschaft dem Gesellschafter nicht automatisch, 
sondern nur dann zuzurechnen sind, wenn die jeweiligen Erwerbstatbestände aufgrund von Vorgängen des 
Rechtsverkehrs erfüllt sind.


Deshalb kann einer Obergesellschaft auch nicht allein wegen der Beteiligung an einer Untergesellschaft deren 
Grundstück nach § 1 Abs. 2 GrEStG zugerechnet werden. Anders als z.B. einem Treugeber, der aufgrund der 
Treuhandabrede bei einem Grundstückserwerb durch den Treuhänder zugleich den Tatbestand des § 1 Abs. 2 GrEStG 
verwirklicht, steht einem Gesellschafter die Verwertungsbefugnis an dem Grundstück der Gesellschaft nicht zu. Die 
Einwirkungsmöglichkeiten eines Gesellschafters auf Gesellschaftsebene reichen für eine Verwertungsbefugnis i.S. 
des § 1 Abs. 2 GrEStG nicht aus. Das folgt aus der Systematik des Grunderwerbsteuerrechts, das 
Gesamthandsgemeinschaften und Kapitalgesellschaften als eigene Rechtssubjekte behandelt (BFH-Urteil vom 
20.04.2016 - II R 54/14, BFHE 253, 276, BStBl II 2016, 715, Rz 13, m.w.N.; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, a.a.O., § 1 
Rz 649).
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f) Da die Ergänzungstatbestände § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG jeweils auch den mittelbaren Übergang von Beteiligungen 
an grundbesitzenden Gesellschaften erfassen, besteht auch keine Notwendigkeit, einer Obergesellschaft allein 
aufgrund ihrer Beteiligung an einer Untergesellschaft deren Grundstücke zuzurechnen. Eine Besteuerungslücke 
entsteht dadurch nicht.
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2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass die notarielle Vereinbarung vom 
xx.xx.2011 bereits den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt und der angefochtene 
Feststellungsbescheid daher rechtswidrig ist.
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a) Dabei kann letztlich dahinstehen, ob der angefochtene Feststellungsbescheid bereits deshalb rechtswidrig ist, weil 
er mit dem xx.xx.2011 ein falsches Datum für den Erwerbsvorgang benennt oder ob er auch dahingehend ausgelegt 
werden könnte, dass er den für die Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. maßgeblichen dinglichen Übergang der 
Anteile am yy.yy.2011 erfasst (zur Bedeutung des Stichtags in Fällen gesonderter Feststellung vgl. BFH-Urteil vom 
04.03.2020 - II R 35/17, BFHE 268, 545, BStBl II 2020, 514). Die Frage muss nicht abschließend beantwortet werden, 
weil der Bescheid auch aus den vom FG genannten Gründen rechtswidrig ist.
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b) § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. ist im Streitfall nicht erfüllt, weil im Zeitpunkt der wirksamen Übertragung der Anteile am 
yy.yy.2011 der Klägerin kein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. "gehörte". Die Grundstücke, die die X-AG 
1994 erworben hatte, waren der Klägerin grunderwerbsteuerrechtlich nicht zuzurechnen. Sie hatte in Bezug auf 
diese Grundstücke zuvor keinen Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG verwirklicht. Die Mehrheitsbeteiligung 
an der X-AG allein führte nicht dazu, der Klägerin die Grundstücke beim Erwerb durch die X-AG zuzurechnen.
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aa) Zutreffend hat das FG entschieden, dass allein die Absenkung der Beteiligungsgrenze für Anteilserwerbe nach § 1 
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ab dem 01.01.2000 durch das StEntlG 1999/2000/2002 nicht zu einem Erwerbsvorgang und 
in der Folge zu einer Zurechnung der 1994 von der X-AG erworbenen Grundstücke geführt hat. Es fehlt insoweit an 
einem Akt des Rechtsverkehrs.
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bb) Durch den Erwerb der restlichen 0,01 % Anteile durch die Klägerin im Jahre 2002 ist der Tatbestand des § 1 
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ebenfalls nicht verwirklicht worden.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210106?
type=1646225765]


Nach § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG ist u.a. § 1 Abs. 3 GrEStG a.F., der eine Herabsetzung auf 95 % vorsah, erstmals auf 
Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 31.12.1999 verwirklicht werden. War die Grenze von 95 % bereits 
vorher überschritten, führt der Zuerwerb weiterer Anteile nach dem Wortlaut und Wortsinn des § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG a.F. nicht zu einer Tatbestandsverwirklichung, weil es durch den Erwerb nicht "erstmalig" zu einer 
Anteilsvereinigung kommt (absolut h.M., beruhend auf BFH-Urteil vom 23.03.1977 - II R 18/74, BFHE 122, 162-, 
BStBl II 1977, 565, zu § 1 Abs. 3 GrEStG Berlin; Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur 
Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG in der Fassung der Bekanntmachung des Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002 vom 02.12.1999, BStBl I 1999, 991; vgl. ferner Pahlke, a.a.O., § 23 Rz 28; Hofmann, 
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 8. Aufl., § 23 Rz 17; Behrens in Behrens/Wachter, a.a.O., § 1 Rz 488, jeweils 
m.w.N.).
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Eine anderweitige Auslegung des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ist nicht möglich, da dies eine steuerverschärfende 
teleologische Extension einer intertemporalen Anwendungsvorschrift wäre. Wie vom FG zutreffend ausgeführt, fehlt 
es an einer dafür erforderlichen Regelungslücke. Vielmehr hat der Gesetzgeber in § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG klar zum 
Ausdruck gebracht, dass die alte Regelung nicht über den 31.12.1999 hinaus weiter anwendbar sein sollte.
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c) Auf die Frage, ob durch die späteren Einbringungen und Umwandlungen der Tatbestand des § 6 Abs. 3 Satz 2 
GrEStG a.F. verwirklicht wurde, kommt es folgerichtig nicht mehr an.
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3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. Die Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung 
beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 11. Dezember 2014, II R 26/12 
Zurechnung von Grundstücken bei Erwerbsvorgängen nach § 1 Abs. 3 GrEStG


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 1 Nr 1, GrEStG § 1 Abs 1 Nr 2, GrEStG § 1 Abs 3, AO § 38, AO § 41 Abs 1 


vorgehend FG Münster, 04. Juni 2012, Az: 8 K 1667/09 GrE


Leitsätze


Hat eine Gesellschaft ein Grundstück unter einer aufschiebenden Bedingung gekauft, so gehört es i.S. des § 1 Abs. 3 
GrEStG erst ab Eintritt der Bedingung zu ihrem Vermögen, und zwar auch dann, wenn bereits zuvor die Auflassung erklärt 
wird.


Tatbestand


I.


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) und ein Dritter (D) waren je zur Hälfte am Stammkapital einer 
grundbesitzenden Bauträger GmbH (GmbH) beteiligt. Mit notariell beurkundeten Verträgen kaufte die GmbH im Juni 
2005 und April 2006 mehrere Grundstücke in der Gemarkung G, die sie parzellieren, veräußern und bebauen wollte. 
Die Verträge standen unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, die insbesondere die Bebaubarkeit der 
Grundstücke betrafen. Die Auflassung sollte nach Eintritt der Wirksamkeit der Verträge erklärt werden. Die 
Vertragsparteien erteilten dazu zwei Notariatsangestellten Auflassungsvollmacht sowie Durchführungsvollmacht zur 
Abgabe aller erforderlichen Erklärungen und Anträge. Die GmbH machte von dem ihr eingeräumten Recht, bereits 
vor Bedingungseintritt Teilflächen aus den gekauften Grundstücken weiterzuveräußern, durch ebenfalls 
aufschiebend bedingte Kaufverträge Gebrauch.
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Noch bevor die vereinbarten Bedingungen insgesamt eingetreten waren, teilte die GmbH dem Notar den 
Bedingungseintritt mit. Die bevollmächtigten Notariatsangestellten erklärten daraufhin am 27. Oktober 2006 die 
Auflassung für die von der GmbH gekauften Grundstücke. Die GmbH wurde im November 2006 als Eigentümerin der 
Grundstücke in das Grundbuch eingetragen.


2


Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 28. Oktober 2006 kaufte der Kläger den Anteil des D am Stammkapital der 
GmbH.


3


Im Anschluss an eine Außenprüfung setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) gegen den 
Kläger für den Kaufvertrag vom 28. Oktober 2006 ausgehend von den vom Prüfer ermittelten Werten der 
Grundstücke einschließlich der Grundstücke in G Grunderwerbsteuer in Höhe von 68.355 € fest. Der Einspruch blieb 
erfolglos.


4


Das Finanzgericht (FG) wies die Klage, mit der der Kläger die Herabsetzung der Grunderwerbsteuer auf 6.160 € 
beantragte, mit der Begründung ab, das FA habe bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer zu Recht auch die 
Grundstücke in G berücksichtigt. Die Grundstücke hätten zum Zeitpunkt der Verwirklichung des Tatbestands des § 1 
Abs. 3 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) zum Vermögen der GmbH gehört. Dass zu diesem Zeitpunkt die 
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Entscheidungsgründe


II.


vereinbarten aufschiebenden Bedingungen noch nicht insgesamt eingetreten gewesen seien, sei gemäß § 41 Abs. 1 
Satz 1 der Abgabenordnung (AO) unerheblich, da die Vertragsparteien durch die Erklärung der Auflassung und das 
Stellen der auf die Eigentumsumschreibung im Grundbuch gerichteten Anträge die Kaufverträge durchgeführt hätten. 
Im Zeitpunkt der Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG hätten sich auch die von der GmbH 
weiterverkauften Teilflächen noch in deren Vermögen befunden. Zu diesem Zeitpunkt seien weder die in den 
Kaufverträgen über diese Teilflächen vereinbarten aufschiebenden Bedingungen eingetreten noch die Auflassung 
erklärt gewesen. Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2012, 1873 veröffentlicht.


Mit der Revision macht der Kläger geltend, die Grundstücke in G hätten bei der Verwirklichung des Tatbestands des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG noch nicht zum Vermögen der GmbH gehört, da die Kaufverträge seinerzeit wegen des 
fehlenden vollständigen Eintritts der aufschiebenden Bedingungen schwebend unwirksam gewesen seien. Der 
erklärten Auflassung und den Anträgen auf Eigentumsumschreibung komme insoweit keine Bedeutung zu.


6


Während des Revisionsverfahrens erließ das FA am 10. Dezember 2013 Bescheide über die gesonderte Feststellung 
der Grundbesitzwerte für die der GmbH zugerechneten Grundstücke. Die festgestellten Werte entsprachen den 
bisherigen Ansätzen. Für die Grundstücke, deren Eigentümerin die GmbH bei der Verwirklichung des Tatbestands des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG war, wurden Grundbesitzwerte von insgesamt 176.000 € festgestellt.


7


Mit Bescheid vom 16. Dezember 2013 setzte das FA die Grunderwerbsteuer demgemäß unverändert auf 68.355 € 
fest. Zugleich erklärte es die Steuerfestsetzung gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO für vorläufig hinsichtlich der 
Frage, ob die Steuer nach § 8 Abs. 2 GrEStG (§ 17 Abs. 3a GrEStG) zu bemessen ist.


8


Der Kläger beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und unter Änderung des Steuerbescheids vom 16. Dezember 
2013 die Grunderwerbsteuer auf 6.160 € herabzusetzen.


9


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.10


Die Revision führt bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen zur Aufhebung der Vorentscheidung, weil sich während 
des Revi-sionsverfahrens der Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmä-ßigkeit das FG zu entscheiden hatte, 
geändert hat (§ 127 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). An die Stelle des angefochtenen 
Grunderwerbsteuerbescheids vom 10. November 2008, über den das FG entschieden hat, ist während des 
Revisionsverfahrens der Änderungsbescheid vom 16. Dezember 2013 getreten und nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 68 
Satz 1 FGO Gegenstand des Verfahrens geworden. Diese Vorschriften gelten auch, wenn ein angefochtener Bescheid 
lediglich um einen Vorläufigkeitsvermerk ergänzt wird (Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16. Januar 2013 
II R 66/11, BFHE 240, 191, BStBl II 2014, 266, Rz 12, und vom 24. April 2013 II R 65/11, BFHE 240, 404, BStBl II 
2013, 633, Rz 9, je m.w.N.). Das angefochtene Urteil ist daher gegenstandslos und aufzuheben (BFH-Urteile in BFHE 
240, 191, BStBl II 2014, 266, Rz 12; in BFHE 240, 404, BStBl II 2013, 633, Rz 9, und vom 17. April 2013 II R 12/11, 
BFHE 241, 386, BStBl II 2013, 740, Rz 9, je m.w.N.).


11


Dies ändert aber nichts daran, dass die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen die Grundlage für die 
Entscheidung des BFH bilden. Da das finanzgerichtliche Verfahren nicht an einem Verfahrensmangel leidet, fallen 
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III.


die Feststellungen durch die Aufhebung des finanzgerichtlichen Urteils nämlich nicht weg (BFH-Urteile in BFHE 240, 
191, BStBl II 2014, 266, Rz 13; in BFHE 240, 404, BStBl II 2013, 633, Rz 10, und in BFHE 241, 386, BStBl II 2013, 740, 
Rz 9, je m.w.N.).


Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist begründet. Die Grunderwerbsteuer ist antragsgemäß auf 6.160 € 
herabzusetzen. Das FA hat zu Unrecht die gesondert festgestellten Grundbesitzwerte für die Grundstücke in G in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einbezogen.


13


1. Durch den Abschluss des Vertrags vom 28. Oktober 2006 wurde der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
verwirklicht.


14


a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt nach dieser Vorschrift u.a. ein 
Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, der 
Grunderwerb-steuer, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der 
Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden, soweit eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2a 
GrEStG nicht in Betracht kommt.


15


b) Diese Voraussetzungen erfüllt der Vertrag vom 28. Oktober 2006, da der Kläger bei dessen Erfüllung 
Alleingesellschafter der GmbH wurde und zum Vermögen der GmbH auch ohne Berücksichtigung der Grundstücke in 
G inländische Grundstücke gehörten.


16


2. Die Grundstücke in G gehörten bei Abschluss des Vertrags vom 28. Oktober 2006 nicht i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG zum Vermögen der GmbH.


17


a) Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", richtet sich weder nach 
Zivilrecht noch nach § 39 AO. Maßgebend ist vielmehr die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung. Ein Grundstück 
"gehört" der Gesellschaft i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für 
den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang aufgrund eines unter § 1 Abs. 1, 2 oder 3 
oder nunmehr auch 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist (BFH-Urteile 
vom 29. September 2004 II R 14/02, BFHE 207, 59, BStBl II 2005, 148, unter II.1.a; vom 19. Dezember 2007 
II R 65/06, BFHE 220, 542, BStBl II 2008, 489, unter II.1.b; vom 25. August 2010 II R 65/08, BFHE 231, 239, BStBl II 
2011, 225, Rz 14, und vom 15. Dezember 2010 II R 45/08, BFHE 232, 218, BStBl II 2012, 292, Rz 12). Umgekehrt 
folgt daraus, dass ein Grundstück nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", wenn es zwar noch in ihrem 
Eigentum steht bzw. ihr bewertungsrechtlich zuzurechnen ist, es aber vor Entstehung der Steuerschuld Gegenstand 
eines Veräußerungsvorgangs i.S. des § 1 Abs. 1, 2, 3 oder 3a GrEStG war (BFH-Urteile in BFHE 207, 59, BStBl II 2005, 
148, unter II.1.a, und in BFHE 232, 218, BStBl II 2012, 292, Rz 12).
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Für die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung genügt es dabei nicht, wenn lediglich ein Erwerbsvorgang i.S. des 
§ 23 GrEStG verwirklicht wurde (zur Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs in diesem Sinn vgl. BFH-Urteile vom 
17. September 1986 II R 136/84, BFHE 147, 538, BStBl II 1987, 35; vom 8. Februar 2000 II R 51/98, BFHE 191, 411, 
BStBl II 2000, 318; vom 29. September 2005 II R 23/04, BFHE 210, 531, BStBl II 2006, 137, unter II.1.a, und vom 
28. März 2007 II R 57/05, BFH/NV 2007, 1537, unter II.1.). Vielmehr muss einer der in § 1 Abs. 1, 2, 3 oder 3a GrEStG 
geregelten Tatbestände i.S. des § 38 AO verwirklicht worden sein. Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
entstehen nach § 38 AO, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 
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Solange die Grunderwerbsteuer noch nicht entstanden ist, ist die Annahme, das gekaufte Grundstück gehöre bereits 
i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen des Erwerbers, nicht gerechtfertigt.


b) Die Verwirklichung des Tatbestands des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG setzt nach dem Wortlaut der Vorschrift die 
Begründung eines Anspruchs auf Übereignung voraus. Dieser Anspruch muss im Regelfall zivilrechtlich wirksam und 
durchsetzbar sein (vgl. BFH-Urteil vom 27. November 2013 II R 11/12, BFH/NV 2014, 579, Rz 11), soweit sich nicht 
wie etwa bei Beurkundungsmängeln aus § 41 Abs. 1 AO etwas anderes ergibt (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 5. Juni 1991 
II R 83/88, BFH/NV 1992, 267, und vom 18. März 2005 II R 19/02, BFH/NV 2005, 1368).
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Wird ein Kaufvertrag über ein Grundstück unter einer aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) geschlossen, ist der Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG vor Eintritt der Bedingung noch nicht 
erfüllt. Bis zum Eintritt der Bedingung besteht ein Schwebezustand, währenddessen dem Käufer noch kein 
durchsetzbarer Anspruch auf Übereignung des Grundstücks zusteht (MünchKommBGB/H.P. Westermann, 6. Aufl., 
§ 158 Rz 38 bis 40; Soergel-Manfred Wolf, BGB, 12. Aufl., § 158 Rz 14; Grieser, Deutsches Steuerrecht 2012, 2216). 
Diese Auslegung des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG findet ihre Bestätigung in § 14 Nr. 1 GrEStG. Nach dieser Vorschrift 
entsteht die Steuer mit dem Eintritt der Bedingung, wenn die Wirksamkeit eines Erwerbsvorgangs von dem Eintritt 
einer Bedingung abhängig ist. Das GrEStG knüpft somit die Leistungspflicht i.S. des § 38 AO nicht bereits an den 
Abschluss eines aufschiebend bedingten Kaufvertrags über ein Grundstück.
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c) Wird bei einem aufschiebend bedingten Grundstückskaufvertrag die Auflassung bereits vor Bedingungseintritt 
erklärt, so unterliegt die Auflassung nicht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Auch ein 
aufschiebend bedingter Kaufvertrag ist i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG ein der Auflassung vorausgegangenes 
Rechtsgeschäft, das einen Anspruch auf Übereignung begründet, und schließt daher die Anwendung des § 1 Abs. 1 
Nr. 2 GrEStG aus (BFH-Beschluss vom 10. Februar 2005 II B 115/04, BFH/NV 2005, 1139). Die Grunderwerbsteuer 
entsteht demgemäß ungeachtet der Auflassung erst mit Bedingungseintritt.


22


Aus § 41 Abs. 1 Satz 1 AO lässt sich entgegen der Ansicht des FG nichts anderes entnehmen. Ist ein Rechtsgeschäft 
unwirksam oder wird es unwirksam, so ist dies nach dieser Vorschrift für die Besteuerung zwar unerheblich, soweit 
und solange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und bestehen 
lassen. Dies gilt aber gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 AO nicht, soweit sich aus den Steuergesetzen etwas anderes ergibt. 
Diese Ausnahme von der Regel des § 41 Abs. 1 Satz 1 AO trifft aufgrund der ausdrücklich angeordneten Subsidiarität 
des § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG gegenüber § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG und der in § 14 Nr. 1 GrEStG getroffenen Regelung 
über die Steuerentstehung bei aufschiebend bedingten Erwerbsvorgängen im vorliegenden Zusammenhang zu und 
schließt die Anwendung des § 41 Abs. 1 Satz 1 AO aus.


23


Die Ausführungen des BFH im Beschluss in BFH/NV 2005, 1139, nach denen durch die wirksame Begründung eines 
aufschiebend bedingten Übereignungsanspruchs das Grundstück in den grunderwerbsteuerrechtlichen 
Zuordnungsbereich des Erwerbers gelangt, betreffen nur das Verhältnis des § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG zu Nr. 1 der 
Vorschrift und nicht die Frage, ab welchem Zeitpunkt ein unter einer aufschiebenden Bedingung gekauftes 
Grundstück i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen einer Gesellschaft "gehört".
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d) Dieselben Grundsätze gelten auch für die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt ein Grundstück zum Vermögen einer 
Gesellschaft "gehört". Verkauft die Gesellschaft das Grundstück unter einer aufschiebenden Bedingung, "gehört" es so 
lange zu ihrem Vermögen, bis die Bedingung eintritt. Wird bereits zuvor die Auflassung erklärt, spielt dies keine 
Rolle.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201510010?
type=1646225765]


e) Die Grundstücke in G gehörten somit beim Abschluss des Vertrags vom 28. Oktober 2006 nicht i.S. des § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG zum Vermögen der GmbH. Die in den Kaufverträgen vom Juni 2005 und April 2006 vereinbarten 
aufschiebenden Bedingungen waren am 28. Oktober 2006 noch nicht eingetreten. Ein Verzicht auf den 
Bedingungseintritt wurde von den Vertragsparteien nicht vereinbart. In der Erklärung der Auflassung kann schon 
deshalb keine solche Vertragsänderung gesehen werden, weil die den Notariatsangestellten erteilte 
Auflassungsvollmacht sowie Durchführungsvollmacht zur Abgabe aller erforderlichen Erklärungen und Anträge nicht 
die Vollmacht zu einer Änderung der Kaufverträge umfasste.
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3. Die Grunderwerbsteuer ist somit auf 3,5 % von 176.000 €, also 6.160 € herabzusetzen.27








Urteil vom 20. April 2016, II R 54/14 
Verwertungsbefugnis bei Treuhandverhältnissen


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 2, HGB § 122 


vorgehend FG Köln, 17. Dezember 2013, Az: 5 K 4091/08


Leitsätze


Veranlasst der einzige Kommanditist einer GmbH & Co. KG, der zugleich der alleinige Gesellschafter der Komplementär-
GmbH ist, die KG dazu, ein dieser gehörendes Grundstück ohne Gegenleistung zur Erfüllung der ihm obliegenden 
Verpflichtung aus einem als Treugeber abgeschlossenen Treuhandvertrag auf den Treuhänder zu übertragen, begründet 
der Treuhandvertrag keine Verwertungsbefugnis des Kommanditisten i.S. von § 1 Abs. 2 GrEStG .


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 18. Dezember 2013  5 K 4091/08 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine AG, war die einzige Kommanditistin einer GmbH & Co. KG (KG) 
und Alleingesellschafterin der Komplementär-GmbH, die im Innenverhältnis am Vermögen der KG nicht beteiligt 
war. Die KG war u.a. Eigentümerin von Grundstücken in B, die ihr die Klägerin im Jahr 1996 übertragen hatte.


1


Die Klägerin schloss am 19. Dezember 2005 als Treugeberin mit T als Treuhänder zur Sicherung der betrieblichen 
Versorgungsrechte, die ihren Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern sowie deren Hinterbliebenen zustehen, 
einen Sicherungs-Treuhandvertrag. Durch diesen Vertrag erhielten die Begünstigten für den Sicherungsfall 
Ansprüche gegen T. Um es T zu ermöglichen, ggf. diese Ansprüche zu erfüllen, hatte die Klägerin dem T 
Vermögensgegenstände zu übertragen und für den Regelfall zu belassen. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung der 
Klägerin übertrug die KG u.a. die ihr gehörenden Grundstücke in B durch notariell beurkundeten Vertrag 
vom ... Dezember 2005 ohne Gegenleistung auf T. Auch die Klägerin war Partei dieses Vertrags.


2


Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) war der Ansicht, die Klägerin habe durch den Vertrag 
vom ... Dezember 2005 von T die Verwertungsbefugnis an den Grundstücken i.S. des § 1 Abs. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) erlangt, und setzte demgemäß gegen die Klägerin Grunderwerbsteuer fest. 
Während des Einspruchsverfahrens setzte das FA die Steuer aufgrund der inzwischen erfolgten gesonderten 
Feststellung der Grundbesitzwerte durch Bescheid vom 2. November 2006 auf 40.427 € herab. Der Einspruch blieb 
im Übrigen erfolglos.


3


4







Entscheidungsgründe


II.


Das Finanzgericht (FG) gab der auf Aufhebung des Steuerbescheids gerichteten Klage mit der Begründung statt, es 
handle sich nicht um einen üblichen Auftragserwerb. Die Klägerin könne die Grundstücke nicht für sich verwerten. 
Als alleiniger Kommanditistin der KG habe ihr zudem bereits vor der Übertragung des Eigentums an den 
Grundstücken auf T eine zumindest mittelbare Verwertungsbefugnis zugestanden. Das Urteil des FG ist in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 581, veröffentlicht.


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 1 Abs. 2 GrEStG. Die Klägerin habe aufgrund der geschlossenen 
Verträge von T die Verwertungsmöglichkeit an den Grundstücken in B erlangt. Aufgrund ihrer Gesellschafterstellung 
in der KG habe sie keine Verwertungsmöglichkeit gehabt.


5


Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.6


Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.7


Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2, 4 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das 
FG hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die Klägerin den Tatbestand des § 1 Abs. 2 GrEStG nicht erfüllt hat.


8


1. Nach § 1 Abs. 2 GrEStG unterliegen Rechtsvorgänge der Grunderwerbsteuer, die es ohne Begründung eines 
Anspruchs auf Übereignung einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich ermöglichen, ein inländisches Grundstück 
auf eigene Rechnung zu verwerten.


9


a) Dadurch sollen Sachverhalte erfasst werden, bei denen es zwar nicht --wie in den Fällen des § 1 Abs. 1 GrEStG-- zu 
einem Rechtsträgerwechsel, d.h. zu einer Änderung der Rechtszuständigkeit im Außenverhältnis kommt, bei denen 
der Eigentümer einem anderen aber im Innenverhältnis so weitgehende Möglichkeiten zur Einflussnahme 
hinsichtlich des Grundstücks einräumt, dass dieser und nicht mehr der Eigentümer über die Verwertung des 
Grundstücks entscheiden kann (Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 26. Juli 2000 II R 33/98, BFH/NV 2001, 
206; vom 24. April 2013 II R 32/11, BFHE 242, 165, BStBl II 2013, 962, Rz 11, und vom 22. Oktober 2014 II R 41/13, 
BFH/NV 2015, 232, Rz 14).


10


b) Diese Voraussetzungen sind beispielsweise beim sog. Auftragserwerb erfüllt, bei dem der Auftraggeber die 
Rechtsmacht erlangt, von dem Beauftragten, der in seinem Auftrag im eigenen Namen ein Grundstück von einem 
Dritten erworben hat, die Auflassung des Grundstücks (§ 925 des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--) zu verlangen 
(§ 667 BGB ggf. i.V.m. § 675 Abs. 1 BGB) oder es --bei entsprechender Ausgestaltung des Vertrags-- durch andere 
Maßnahmen der Substanz nach auf eigene Rechnung zu verwerten (BFH-Urteile in BFH/NV 2001, 206; vom 
8. November 2000 II R 55/98, BFHE 194, 245, BStBl II 2001, 419, und in BFH/NV 2015, 232, Rz 15). Eine 
Verwertungsbefugnis des Auftraggebers i.S. von § 1 Abs. 2 GrEStG kann auch bei Vereinbarung eines 
Treuhandverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten gegeben sein (BFH-Urteil in BFH/NV 2015, 
232, Rz 16, m.w.N.). In solchen Fällen unterliegt nicht nur der Erwerb des Grundstücks durch den Beauftragten der 
Grunderwerbsteuer, sondern gemäß § 1 Abs. 2 GrEStG auch die damit dem Auftraggeber verschaffte 
Verwertungsbefugnis (BFH-Urteile in BFHE 194, 245, BStBl II 2001, 419, und in BFH/NV 2015, 232, Rz 15).
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201610136?
type=1646225765]


c) Übereignet ein Grundstückseigentümer sein Grundstück aufgrund eines Treuhandvertrags auf den Treuhänder, 
verschafft dieser hingegen dem Treugeber nicht die Verwertungsbefugnis i.S. von § 1 Abs. 2 GrEStG. Vielmehr 
verbleibt die Verwertungsbefugnis des Treugebers aufgrund des Treuhandvertrags von vornherein bei diesem, soweit 
sie bestehen bleibt (Nr. 1.1. letzter Satz der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
12. Oktober 2007, BStBl I 2007, 757; Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 10. Aufl., § 1 Rz 87; Fischer in 
Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Aufl., § 1 Rz 211; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 5. Aufl., § 1 
Rz 108).
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d) Einwirkungsmöglichkeiten eines Gesellschafters auf Gesellschaftsebene reichen für eine Verwertungsbefugnis i.S. 
des § 1 Abs. 2 GrEStG nicht aus. Das folgt aus der Systematik des Grunderwerbsteuerrechts, das 
Gesamthandsgemeinschaften und Kapitalgesellschaften als eigene Rechtssubjekte behandelt (BFH-Urteile vom 
27. März 1991 II R 82/87, BFHE 164, 473, BStBl II 1991, 731, unter II.2.; vom 1. März 2000 II R 53/98, BFHE 191, 416, 
BStBl II 2000, 357, und in BFHE 242, 165, BStBl II 2013, 962, Rz 13). § 1 Abs. 2 GrEStG erfasst als Ersatztatbestand 
regelmäßig nur diejenigen Fälle, in denen die Beteiligten vom Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts, das den 
Anspruch auf Übereignung begründet und nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt, absehen 
und an Stelle des Eigentums nur die Verwertungsbefugnis übergehen lassen (BFH-Urteil in BFHE 164, 473, BStBl II 
1991, 731, unter II.2.).
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2. Der Tatbestand des § 1 Abs. 2 GrEStG ist im Streitfall nicht erfüllt. Dies ergibt sich zwar nicht bereits daraus, dass 
die Klägerin einzige Kommanditistin der KG und Alleingesellschafterin der Komplementär-GmbH gewesen war; denn 
dies vermittelte ihr nicht die Verwertungsbefugnis an den Grundstücken. Die Klägerin hat die Rechtsposition, die ihr 
an den Grundstücken aufgrund des Sicherungs-Treuhandvertrags zustand, aber nicht von T erhalten, sondern im 
Rahmen der Grundstücksübertragung auf T zurückbehalten. Diese Zurückbehaltung war möglich, weil die 
Grundstücksübereignung von der KG auf T nicht auf einer zwischen diesen bestehenden schuldrechtlichen Grundlage 
beruhte. Bei der Grundstücksübereignung handelte es sich vielmehr um einen Fall des abgekürzten Leistungswegs. 
Indem die Klägerin die KG zu der Grundstücksübereignung ohne Gegenleistung veranlasste, verwendete sie die 
Grundstücke, um damit im Verhältnis zu T teilweise ihre aus dem Sicherungs-Treuhandvertrag folgende 
Verpflichtung zur Übertragung von Vermögensgegenständen auf T zu erfüllen. Diese Verwendung der Grundstücke 
beruhte im Verhältnis der Klägerin zur KG auf dem Gesellschaftsverhältnis und stellt daher zivilrechtlich eine 
Entnahme der Grundstücke aus dem Gesellschaftsvermögen dar (vgl. MünchKommHGB/Priester, 3. Aufl., § 122 Rz 5; 
Eberoth/ Boujong/Joost/Strohn/Ehricke, Handelsgesetzbuch, 3. Aufl., § 122 Rz 4; Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 
36. Aufl., § 122 Rz 1; Haas in Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, HGB, 4. Aufl., § 122 Rz 1b; Ensthaler, GK-HGB, 
8. Aufl., § 122 Rz 2). T hat die Grundstücke zwar sachenrechtlich von der KG, schuldrechtlich aber aufgrund des 
Sicherungs-Treuhandvertrags von der Klägerin als Leistende erhalten. Dabei behielt die Klägerin die Rechtsposition 
zurück, die ihr an den Grundstücken aufgrund des Sicherungs-Treuhandvertrags zustand. Ob diese Rechtsposition 
eine Verwertungsbefugnis i.S. des § 1 Abs. 2 GrEStG begründet, kann danach auf sich beruhen. Für die Entnahme der 
Grundstücke aus dem Gesellschaftsvermögen der KG durch die Klägerin ist nach § 6 Abs. 2 Satz 1 GrEStG keine 
Grunderwerbsteuer zu erheben.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.15








Urteil vom 12. Januar 2022, II R 16/20 
Keine Zurechnung eines Anteils am Gesamthandsvermögen aufgrund einer Treuhandabrede


ECLI:DE:BFH:2022:U.120122.IIR16.20.0


BFH II. Senat


GrEStG § 6 Abs 1 S 1, GrEStG § 6 Abs 3 S 1, AO § 39 Abs 1 Nr 1, GrEStG § 1 Abs 2a, AO § 39 Abs 2, GrEStG § 5 


vorgehend FG Düsseldorf, 08. Mai 2019, Az: 7 K 2629/18 GE


Leitsätze


1. Ein Anteil am Vermögen der Gesamthand i.S. des § 6 GrEStG kann auch über eine mehrstöckige Beteiligung vermittelt 
werden.


2. Bei Treuhandverhältnissen ist der Anteil am Vermögen der Gesamthand dem Treuhänder zuzurechnen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 08.05.2019 - 7 K 2629/18 GE wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, erwarb von der C KG (Verkäuferin) aufgrund 
notariell beurkundeten Kaufvertrages vom 23.12.2015 Grundstücke.


1


Alleinige Kommanditistin der Klägerin war die CT KG (Zwischengesellschaft). Persönlich haftende Gesellschafterin 
der Zwischengesellschaft ohne Beteiligung am Vermögen war die Verkäuferin, alleinige Kommanditistin die X-GmbH 
als Treuhänderin für die Verkäuferin (Treuhandvertrag vom 19.10.1978).


2


Mit Bescheid vom 13.01.2016 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) gegenüber der Klägerin 
Grunderwerbsteuer fest.


3


Mit dem Einspruch machte die Klägerin geltend, für den Erwerb sei gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) die Grunderwerbsteuer nicht zu erheben, da die Kommanditbeteiligung an 
der --als Personengesellschaft "transparenten"-- Zwischengesellschaft der Verkäuferin als Treugeberin auch im 
Rahmen des § 6 GrEStG zuzurechnen und damit die Verkäuferin mittelbar zu 100 % am Vermögen der Klägerin 
beteiligt sei.


4


5







Entscheidungsgründe


II.


Das FA wies den Einspruch am 15.08.2018 als unbegründet zurück. § 6 GrEStG setze eine unmittelbare Beteiligung 
voraus. Zudem sei ein Treugeber nicht am Vermögen der Gesamthand beteiligt, sondern habe allenfalls gegen den 
Treuhänder schuldrechtliche Ansprüche.


Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) ging davon aus, die mittelbar an der Klägerin beteiligte 
Treuhänderin -X-GmbH- könne als Kapitalgesellschaft im Rahmen des § 6 GrEStG nicht als transparent angesehen 
werden. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 1859 veröffentlicht.


6


Mit der Revision macht die Klägerin geltend, die Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG 
sei zu Unrecht versagt worden. Anteile einer Personengesellschaft seien auch für die Befreiungsregelungen der §§ 5 
und 6 GrEStG dem Treugeber zuzurechnen. Die frühere rein zivilrechtliche Betrachtungsweise der Rechtsprechung 
müsse angesichts der Abs. 2a, 3 und 3a des § 1 GrEStG aufgrund der Einheit des Grunderwerbsteuerrechts auch im 
Hinblick auf § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG dem Transparenzprinzip weichen, und zwar unabhängig 
davon, dass Kapitalgesellschaften für Zwecke der Befreiungsregeln als intransparent zu behandeln seien.


7


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung, den Grunderwerbsteuerbescheid vom 13.01.2016 und die Einspruchsentscheidung vom 
15.08.2018 aufzuheben.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und war daher nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das 
FG hat zu Recht angenommen, dass durch den Erwerb der Grundstücke am 23.12.2015 der Tatbestand des § 1 Abs. 1 
Nr. 1 GrEStG verwirklicht wurde und die Voraussetzungen für eine Nichterhebung der Steuer nach § 6 Abs. 3 Satz 1 
i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG nicht erfüllt sind.


10


1. Beim Übergang eines Grundstücks von einer Gesamthand auf eine andere Gesamthand wird nach § 6 Abs. 3 Satz 1 
i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG die Steuer nicht erhoben, soweit die Anteile der Gesamthänder am Vermögen der 
erwerbenden Gesamthand ihren Anteilen am Vermögen der übertragenden Gesamthand entsprechen (Beschluss des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 05.06.2019 - II B 21/18, BFH/NV 2019, 1253, Rz 8).


11


a) Als "Anteil am Vermögen der Gesamthand" i.S. der §§ 5 und 6 GrEStG ist die wertmäßige Beteiligung des einzelnen 
Gesamthänders am Gesamthandsvermögen anzusehen (allgemeine Auffassung, vgl. grundlegend BFH-Urteile vom 
31.05.1972 - II R 9/66, BFHE 106, 360, BStBl II 1972, 833, hier insbesondere der erste Leitsatz, und vom 05.02.2020 - 
II R 9/17, BFHE 267, 511, BStBl II 2020, 658, Rz 24 ff.).


12


Soweit der BFH auch nach dem Wandel der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Teilrechtsfähigkeit 
einer GbR und der Beteiligung eines Gesamthänders über die Gesamthandsgemeinschaft an deren Vermögen (z.B. 
BGH-Urteile vom 29.01.2001 - II ZR 331/00, BGHZ 146, 341, und vom 25.09.2006 - II ZR 218/05, Betriebs-
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Berater --BB-- 2006, 2490, unter I.2.; BGH-Beschlüsse vom 04.12.2008 - V ZB 74/08, BGHZ 179, 102, unter IV.3.b, und 
vom 20.05.2016 - V ZB 142/15, BB 2016, 2637, Rz 11) in Zusammenhang mit §§ 5 und 6 GrEStG begrifflich noch an 
die "dingliche Mitberechtigung der Gesamthänder am Gesellschaftsvermögen" angeknüpft hat (z.B. BFH-Urteile vom 
29.02.2012 - II R 57/09, BFHE 237, 244, BStBl II 2012, 917, Rz 22, und vom 17.12.2014 - II R 24/13, BFHE 248, 246, 
BStBl II 2015, 504, Rz 21), hält er hieran nicht mehr fest.


b) Das Grunderwerbsteuerrecht sieht die Personengesellschaft seit jeher als selbständigen Rechtsträger an (vgl. 
Meßbacher-Hönsch in Viskorf, 20. Aufl. 2021, GrEStG § 1 Rz 16). Die grunderwerbsteuerrechtlichen 
Befreiungsvorschriften in §§ 5 und 6 GrEStG erkennen dementsprechend grundsätzlich an, dass bei einem Übergang 
eines Grundstücks von einzelnen Gesamthändern auf eine Gesamthandsgemeinschaft ein steuerbarer 
Rechtsträgerwechsel stattfindet, sehen jedoch von der Erhebung der Steuer ab, soweit der Gesamthänder als 
Veräußerer zunächst Eigentümer des Grundstücks war und dann anteilsmäßig über das Vermögen der Gesamthand 
beteiligt ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 267, 511, BStBl II 2020, 658, Rz 26). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass 
aufgrund der gesamthänderischen Verbundenheit der Gesellschafter das Grundstück trotz Rechtsträgerwechsels in 
demselben grunderwerbsteuerrechtlichen Zurechnungsbereich verbleibt (BFH-Urteile vom 04.04.2001 - II R 57/98, 
BFHE 194, 458, BStBl II 2001, 587, unter II.2.b, und in BFHE 237, 244, BStBl II 2012, 917, Rz 22).


14


c) Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand durch die Beteiligung einer 
anderen Gesamthand an der ersteren (Zwischengesellschaft) vermittelt wird (BFH-Urteil vom 24.09.1985 - II R 65/83, 
BFHE 144, 473, BStBl II 1985, 714, unter 1.). Bei doppelstöckigen Gesamthandsgemeinschaften ist daher nicht die 
Zwischengesellschaft als solche als Zurechnungssubjekt anzusehen, sondern ein Rückgriff auf die am Vermögen der 
Zwischengesellschaft beteiligten Gesamthänder geboten (BFH-Urteile vom 03.06.2014 - II R 1/13, BFHE 245, 386, 
BStBl II 2014, 855, Rz 15; in BFHE 248, 246, BStBl II 2015, 504, Rz 15, und vom 17.12.2014 - II R 2/13, BFHE 248, 
238, BStBl II 2015, 557, Rz 20, jeweils m.w.N.).


15


d) Ein Treuhandverhältnis allein reicht nicht aus, um einem Treugeber im Rahmen von §§ 5, 6 GrEStG eine 
Beteiligung am Vermögen einer Gesamthand --sei es unmittelbar, sei es mittelbar über eine weitere 
Gesamthand-- zuzurechnen.


16


aa) Zu § 5 Abs. 2 GrEStG hat der BFH bereits entschieden, dass einem Veräußerer, der gleichzeitig Treugeber eines 
Gesellschafters der erwerbenden Gesamthand ist, die Beteiligung des Treuhänders nicht nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 der 
Abgabenordnung (AO) zugerechnet werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 23.10.1974 - II R 87/73, BFHE 114, 124, BStBl 
II 1975, 152, zu § 11 Nr. 3 des Steueranpassungsgesetzes vom 16.10.1934, RGBl 1934 I, 925). Denn nicht der 
Treugeber, sondern der Treuhänder ist --für das Grunderwerbsteuerrecht allein maßgebend-- zivilrechtlich am 
Vermögen der Gesamthand beteiligt. § 39 Abs. 2 AO mit seiner wirtschaftlichen Betrachtungsweise gilt in diesen 
Fällen nicht (vgl. BFH-Beschlüsse vom 14.12.1988 - II B 134/88, BFH/NV 1990, 59, unter II.3.b, und vom 08.08.2000 - 
II B 134/99, BFH/NV 2001, 66, unter 1.).


17


bb) Dieselben Grundsätze sind bei Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG zugrunde zu legen.18


(1) Die Notwendigkeit einer erweiternden Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG ist bei einem 
Erwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG --anders als im Bereich des § 1 Abs. 2a GrEStG (BFH-Urteil in BFHE 237, 244, 
BStBl II 2012, 917, Rz 21, 23)-- nicht gegeben. Die Erwägungen, die der BFH bei den Erwerbstatbeständen des § 1 
Abs. 2a, Abs. 3 GrEStG zur Bestimmung einer zivilrechtlich nicht vorgesehenen mittelbaren Gesellschafterstellung 
bzw. eines mittelbaren Anteilserwerbs angestellt hat (vgl. dazu BFH-Urteile vom 04.03.2020 - II R 2/17, BFHE 270, 
240, BStBl II 2020, 511, Rz 15, und vom 27.05.2020 - II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl II 2021, 315, Rz 14; BFH-
Beschluss vom 22.01.2019 - II B 98/17, BFH/NV 2019, 412, Rz 13, jeweils m.w.N.), stellen sich bei der Bestimmung 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210107?
type=1646225765]


der Beteiligung an einer Gesamthand nicht und können daher nicht auf § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG 
übertragen werden. Dasselbe gilt für die zu § 1 Abs. 3a GrEStG für Erwerbsvorgänge nach dem 06.06.2013 (§ 23 
Abs. 11 GrEStG) ggf. zu entwickelnden Rechtsgrundsätze zur unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen 
Beteiligung.


(2) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Klägerin angeführten BFH-Urteil vom 16.01.1991 - 
II R 78/88 (BFHE 163, 249, BStBl II 1991, 376). Diese Entscheidung betrifft kein Treuhandverhältnis und kann daher 
die diesbezügliche höchstrichterliche Rechtsprechung (vgl. BFH-Beschlüsse in BFH/NV 1990, 59, unter II.3.b, und in 
BFH/NV 2001, 66, unter 1.) nicht in Frage stellen.


20


2. Nach den oben dargestellten Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen für eine 
Nichterhebung der Steuer gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG auf den Erwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
GrEStG nicht vorlagen.


21


Die Verkäuferin war zwar persönlich haftende Gesellschafterin der Zwischengesellschaft. Als solche war sie aber 
nicht am Gesamthandsvermögen der Zwischengesellschaft beteiligt.


22


Soweit die Verkäuferin Treugeberin für die Kommanditistin der Zwischengesellschaft --die X-GmbH-- war, vermag 
diese Stellung wegen Fehlens einer zivilrechtlichen Beteiligung der Treugeberin an der Verkäuferin die 
Nichterhebung der Steuer nach § 6 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG ebenfalls nicht zu tragen.


23


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.24








Urteil vom 01. Dezember 2021, II R 18/20 
Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims


ECLI:DE:BFH:2021:U.011221.IIR18.20.0


BFH II. Senat


ErbStG § 13 Abs 1 Nr 4c S 5, FGO § 118 Abs 2 


vorgehend FG Düsseldorf, 08. Januar 2020, Az: 4 K 3120/18 Erb


Leitsätze


1. Der Erwerber eines erbschaftsteuerrechtlich begünstigten Familienheims ist aus zwingenden Gründen an dessen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, wenn die Selbstnutzung objektiv unmöglich oder aus objektiven Gründen 
unzumutbar ist. Zweckmäßigkeitserwägungen reichen nicht aus.


2. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können zwingende Gründe darstellen, wenn sie dem Erwerber eine selbständige 
Haushaltsführung in dem erworbenen Familienheim unmöglich machen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 08.01.2020 - 4 K 3120/18 Erb 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist Alleinerbin ihres im März 2009 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass 
gehörte u.a. ein Grundstück mit einem 1951 erbauten Einfamilienhaus. Die Klägerin hatte dieses Haus gemeinsam 
mit ihrem Vater bewohnt und wohnte zunächst weiterhin im Obergeschoss. Demzufolge berücksichtigte der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) bei der Erbschaftsteuerfestsetzung die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4c Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG).


1


Die Klägerin zog am 04.08.2016 aus. Am 05.08.2016 wurde das Haus abgerissen.2


Im Juni 2018 erfuhr das FA, dass die Klägerin nicht mehr unter der bisherigen Anschrift gemeldet war. Die Klägerin 
teilte mit, das Haus sei aufgrund vieler Mängel nicht mehr bewohnbar gewesen. Sie habe auf einem 
Nachbargrundstück eine Wohnung angemietet. Mit einem auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) 
gestützten Bescheid vom 20.07.2018 setzte das FA die Erbschaftsteuer ohne die Steuerbefreiung fest.


3


4







Entscheidungsgründe


II.


Mit Einspruch und Klage machte die Klägerin geltend, sie sei aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung 
gehindert gewesen. Zum einen sei das Haus wegen seines baulichen Zustands überhaupt nicht mehr nutzbar 
gewesen. Zum anderen habe sie sich angesichts ihres Gesundheitszustands (Bandscheibenvorfälle, ein Hüftleiden, 
das wegen einer Angststörung nicht operabel sei) kaum mehr allein in dem Haus bewegen können und sei daher in 
eine Erdgeschosswohnung umgezogen. Das FA sah die gesundheitlichen Probleme nicht als nachgewiesen an und 
war zudem der Auffassung, diese hätten eine eigene Haushaltsführung nicht schlechthin ausgeschlossen.


Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Zwingende Gründe, die einer Selbstnutzung des Familienheims 
entgegenstehen, müssten objektive Gründe sein, die das selbständige Führen eines Haushalts in dem erworbenen 
Familienheim unmöglich machen, etwa Pflegebedürftigkeit oder Tod. Gebäudemängel und eine etwaige 
Unwirtschaftlichkeit der Sanierung genügten nicht. Etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen, die die Klägerin 
zunächst auch nicht als Grund ihres Auszugs benannt habe, hätten die Klägerin nicht gehindert, mit Hilfe eines 
Bekannten auch weiterhin das Obergeschoss zu nutzen. Das FG-Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 
2021, 288 veröffentlicht.


5


Mit der Revision macht die Klägerin sinngemäß eine Verletzung von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG geltend. Der 
Gesetzgeber habe u.a. Pflegebedürftigkeit und Tod erfassen wollen. Darin dürften sich zwingende Gründe aber nicht 
erschöpfen. Würde aufgrund der Möglichkeit, Pflege zu Hause in Anspruch nehmen zu können, die Steuerbefreiung 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG nicht zur Anwendung kommen, wäre dies ein inkonsistentes Ergebnis. Ihr 
Gesundheitszustand habe sie ohne fremde Hilfe in der Wohnung gefangen gehalten und komme einer 
Pflegebedürftigkeit gleich. Schließlich müsse auch eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit berücksichtigt werden.


6


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung, den Bescheid vom 20.07.2018 sowie die Einspruchsentscheidung vom 10.10.2018 aufzuheben.


7


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


8


Die Revision ist begründet mit der Maßgabe, dass die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückzuverweisen ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Senat vermag auf 
Grundlage der Feststellungen des FG nicht abschließend zu entscheiden, ob die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4c Satz 5 ErbStG rückwirkend weggefallen ist.


9


1. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 1 ErbStG bleibt steuerfrei u.a. der Erwerb von Todes wegen des Eigentums an einem 
im Inland belegenen bebauten Grundstück i.S. des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes durch Kinder im 
Sinne der Steuerklasse I Nr. 2, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert 
war, die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim) und 
soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 m² nicht übersteigt. Dies gilt vorbehaltlich der Einschränkungen in § 13 
Abs. 1 Nr. 4c Sätze 2 bis 4 ErbStG (zur Grundstücksdefinition Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 23.02.2021 - 
II R 29/19, BFHE 272, 497; zur Bestimmung zur Selbstnutzung BFH-Urteil vom 06.05.2021 - II R 46/19, BFHE 273, 
554).
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a) Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG fällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es 
sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert (sog. 
Nachversteuerungstatbestand, vgl. BFH-Urteil vom 11.07.2019 - II R 38/16, BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314, 
Rz 11).
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b) Die Steuerbefreiungsvorschrift ist eng auszulegen. Damit begegnet sie keinen verfassungsrechtlichen Bedenken 
(vgl. BFH-Urteil vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 27, m.w.N.). Entsprechendes gilt 
für die in § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG geregelte Rückausnahme von der Nachversteuerung.
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c) Tritt der Nachversteuerungstatbestand ein, ist der Steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern. 
Nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AO beginnt in diesen Fällen die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das 
Ereignis eintritt.
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2. In dem Merkmal "aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert" müssen 
sich die Hinderungsgründe auf die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims beziehen. Ob der Erwerber an 
einem anderen Ort einen Haushalt führen kann, ist nicht entscheidend. Der Senat teilt nicht die Auffassung, die 
Unmöglichkeit, selbständig einen Haushalt zu führen, müsse sich auf das Führen eines eigenen Haushalts 
schlechthin --d.h. auch an einem anderen Ort als in dem erworbenen Familienheim-- beziehen (so die Urteile des FG 
Münster vom 31.01.2013 - 3 K 1321/11 Erb, EFG 2013, 715, Rz 42, und vom 10.12.2020 - 3 K 420/20 Erb, EFG 2021, 
385, Revision II R 1/21; offengelassen im Urteil des Hessischen FG vom 10.05.2016 - 1 K 877/15, juris, Rz 19 f.; 
kritisch auch Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 13 Rz 72a; Curdt in Kapp/Ebeling, § 13 ErbStG, 
Rz 39.5).
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a) Die Nachversteuerung setzt nach dem Gesetzeswortlaut zunächst voraus, dass "der Erwerber das Familienheim ... 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt". Die unmittelbar folgende Wendung "an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert" kann nur die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims meinen. Sie bezieht sich nicht 
auf die Führung jeglichen Haushalts auch andern Orts.
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b) Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung verfehlte zudem die Zielrichtung der Vorschrift. Die Begünstigung 
des Familienheims in § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG soll u.a. das Familiengebrauchsvermögen erhalten und den 
gemeinsamen familiären Lebensraum schützen (vgl. BTDrucks 16/11107, S. 9). Bei Aufgabe der Selbstnutzung fällt 
dieses Schutzziel fort. Soweit das Gesetz aus Billigkeitsgründen zugunsten eines Erwerbers den 
Nachversteuerungstatbestand mit einer Rückausnahme wegen einer Zwangslage versieht, kann diese sinnvoll nur so 
verstanden werden, dass sich die Zwangslage gerade auf das nicht mehr erfüllte Tatbestandsmerkmal mit dem 
entsprechenden Schutzziel bezieht. Das ist die Selbstnutzung des Familienheims mit dem familiären Lebensraum. 
Das verfassungsrechtliche Gebot enger Auslegung vermag keine zweckwidrige Auslegung zu rechtfertigen. Dem 
entsprechend ging das Vorstellungsbild bereits im Gesetzgebungsverfahren dahin, die Steuerbefreiung zu belassen, 
wenn zwingende Gründe das selbständige Führen eines Haushalts "in dem erworbenen Familienheim" unmöglich 
machen (BTDrucks 16/11107, S. 9).


16


3. Der Erwerber muss aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen Wohnzwecken 
gehindert sein. Es reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher 
Zweckmäßigkeitserwägungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt.
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a) Das Merkmal "zwingend" schließt Gründe aus, kraft derer die Beendigung der Selbstnutzung aus Sicht des 
Erwerbers nachvollziehbar und auch verständig scheint, jedoch Gegenstand seiner freien Entscheidung ist. Es gehört 
dann zur privaten Lebensgestaltung des Erwerbers, ob und wie er das Familienheim nutzen möchte. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn es nach Art und Gestaltung nicht den persönlichen Vorstellungen des Erwerbers 
entspricht.


b) Der Erwerber ist hingegen aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert, wenn diese ihm unter den konkreten Umständen objektiv unmöglich oder unzumutbar 
wird. Das entspricht dem Billigkeitscharakter der Vorschrift.
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aa) Zwingende Gründe liegen vor, wenn dem Erwerber die Selbstnutzung des Familienheims objektiv unmöglich 
wird, sie sind jedoch nicht auf diese Fälle beschränkt. Andernfalls erschöpfte sich der Anwendungsbereich der 
Rückausnahme praktisch im Tod des Erwerbers. Eine solche Regelung war ersichtlich nicht gesetzgeberisches Ziel. 
Selbst der Fall der Pflegebedürftigkeit, der im Gesetzgebungsverfahren als Beispiel diente (BTDrucks 16/11107, S. 9) 
und auch von der Finanzverwaltung übernommen wurde (R E 13.4 Abs. 6 Satz 9 sowohl der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2011 vom 19.12.2011, BStBl I 2011, Sondernummer 1/2011, S. 2, als auch der Erbschaftsteuer-Richtlinien 
2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernummer 1/2019, S. 2), begründet regelmäßig keine objektive 
Unmöglichkeit. Die Pflege kann im Allgemeinen auch mit Hilfe entsprechender Dienste im eigenen Heim 
durchgeführt werden. Ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
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bb) Vielmehr ist es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn dem Erwerber aus objektiven Gründen die 
Selbstnutzung des Familienheims nicht mehr zuzumuten ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, um eine 
verfassungswidrige Begünstigung zu vermeiden. Ein abgeschlossener Katalog von Gründen besteht jedoch nicht.
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cc) Wann mit dieser Maßgabe von zwingenden Gründen auszugehen ist, ist nach § 118 Abs. 2 FGO Gegenstand der 
tatsächlichen Würdigung durch das FG. Maßgeblich ist die Gesamtwürdigung aller Tatsachen. Das gilt auch für die 
Frage, welche Rückschlüsse aus der Lebensführung des Erwerbers nach Verlassen des Familienheims gezogen 
werden können, insbesondere aus dem Umzug in einen anderen selbst geführten Haushalt oder in eine Wohnform 
mit Betreuung und Pflege.
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dd) Die Feststellungslast für diejenigen Umstände, die eine Selbstnutzung des Familienheims objektiv unmöglich 
machen oder aus objektiven Gründen unzumutbar erscheinen lassen, trägt der Erwerber (vgl. BFH-Urteil in BFHE 273, 
554, Rz 23).
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c) Nach diesen Kriterien kann ein zwingender Grund i.S. von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG auch 
vorliegen, wenn der Erwerber zwar unter Zuhilfenahme externer Hilfe- und Pflegeleistungen in der Lage ist, weiter 
in dem erworbenen Familienheim zu leben, diese jedoch ein solches Ausmaß annehmen, dass nicht mehr von einer 
selbständigen Haushaltsführung des Erwerbers in dem betreffenden Familienheim gesprochen werden kann. Allein 
die regelmäßige Inanspruchnahme der üblichen Unterstützungsleistungen genügt dafür allerdings nicht. Bereits den 
Gesetzgebungsmaterialien ist zu entnehmen, dass zwingende Gründe solche sind, die das "selbständige Führen" 
eines Haushalts in dem erworbenen Familienheim unmöglich machen (BTDrucks 16/11107, S. 9). Dieses 
Abgrenzungskriterium entspricht der Zielsetzung der Vorschrift, den gemeinsamen familiären Lebensraum zu 
schützen. Vermag der Erwerber diesen Lebensraum nicht mehr aus im Wesentlichen eigener Kraft auszufüllen, ist das 
Familienheim zur äußeren Hülle entwertet.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210108?
type=1646225765]


d) Ist der Erwerber aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, führt 
weder die Aufgabe des Eigentums an dem Familienheim (dazu BFH-Urteil in BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314) noch 
der Abriss des Gebäudes zur Nachversteuerung. Ist die Beendigung der Selbstnutzung des Familienheims aus den 
oben dargestellten zwingenden Gründen erbschaftsteuerrechtlich unschädlich, muss dies auch --als Annex-- für eine 
spätere Veräußerung oder einen späteren Abriss gelten. Wenn der Schutzzweck des § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 1 ErbStG 
aus zwingenden Gründen nicht mehr erfüllt werden kann, hat die Entäußerung des Familienheims keine Bedeutung 
mehr.


4. Das FG ist von anderen Maßstäben ausgegangen. Die Vorentscheidung war aufzuheben und an das FG zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Das FG hat --von seiner Rechtsauffassung 
ausgehend zu Recht-- nicht alle erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen, um abschließend beurteilen 
zu können, ob sich das Urteil im Ergebnis (§ 126 Abs. 4 FGO) dennoch als richtig erweist.
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a) Zutreffend ist, dass allein der bauliche Zustand des Gebäudes keinen zwingenden Grund für die Aufgabe der 
Selbstnutzung darstellen konnte. Es handelte sich um Wirtschaftlichkeits- und damit Zweckmäßigkeitserwägungen, 
denn der bauliche Zustand kann grundsätzlich veränderten Lebensumständen angepasst werden.
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b) Der Klage kann aber aus den Gründen unter II.2. der Erfolg nicht bereits deshalb versagt werden, weil der Klägerin 
die selbständige Haushaltsführung an einem anderen Ort als dem ererbten Familienheim möglich war. Ob nach den 
Maßstäben unter II.3. die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen zwingenden Grund für die 
Beendigung der Selbstnutzung des Familienheims darstellten, steht nicht fest und hängt davon ab, ob die Klägerin 
tatsächlich in dem unter II.3.c dargestellten Maße auf Hilfe Dritter angewiesen war.


28


Das FG hat die notwendigen Feststellungen dazu, ob die behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
tatsächlich bestanden und so beschaffen waren, dass sie der Klägerin unter Anlegung des gebotenen strengen 
Maßstabs die weitere Selbstnutzung des Familienheims unzumutbar machten, unter Mitwirkung der Klägerin (§ 90 
Abs. 1 Satz 1 AO) nachzuholen. Ihm ist die abschließende Würdigung des Sachverhalts vorbehalten.
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5. Die Übertragung der Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.30


6. Der Senat entscheidet nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO ohne mündliche Verhandlung.31







